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Steinhauser Gemeindenachrichten

Liebe Steinhauserinnen und 
Steinhauser!

Die Arbeiten für die Erweiterung des 
Kindergartens und der Krabbelstube 
schreiten zügig voran und sind wir mit 
dieser Baustelle im Zeitplan. Das heißt, 
dass mit Beginn des Kindergartenjah-
res 2022/23 die beiden Gruppenräume 
(je eine Krabbelstubengruppe und eine 
Kindergartengruppe) in Betrieb gehen 
können - sofern keine unerwarteten Lie-
ferschwierigkeiten etc. eintreten.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch 
bei den Mitarbeiterinnen im Kindergar-
ten und in der Krabbelstube für die gute 
Zusammenarbeit mit den ausführenden 
Professionisten bedanken.
Zum Thema „Corona“ möchte ich 
noch festhalten, dass die Gemeinde bis 
11. März 2022 eine „Teststraße“ für 
Selbsttests unter Aufsicht betrieben hat. 
Ebenso erfolgte die Verteilung der zur 

Verfügung gestellten Antikörpertests 
bis zur offiziellen Einstellung. In diesem 
Zusammenhang möchte ich mich bei 
den damit befassten Bediensteten für 
den Einsatz herzlich bedanken.

Im April hat sich im Bereich Hauptstra-
ße/Magnolienweg ein Verkehrsunfall 
mit einem schwerveletzten Kind ereig-
net. Dieser tragische Unfall hat natürlich 
zu Diskussionen hinsichtlich Geschwin-
digkeitsbeschränkungen oder anderen 
Maßnahmen zur Verhinderung von der-
artigen Unfällen geführt. Grundsätzlich 
kann ich dazu berichten, dass sämtliche 
Kreuzungsbereiche etc. immer wieder 
durch verkehrstechnische Amtssachver-
ständige des Landes OÖ. begutachtet 
werden. Wenn bei dieser Begutachtung 
das Ergebnis eine Verordnung von Maß-
nahmen bzw. eine Veränderung zum 
Ist-Bestand ist, wird diese auch umge-
setzt. Diesbezüglich habe ich auch eine 
sofortige Überprüfung dieser Kreuzung 
veranlasst und hat mir der Verkehrstech-
niker telefonisch mitgeteilt, dass die dor-
tige 50 km/h Beschränkung ausreichend 
ist. Einer Reduzierung auf  30 km/h 
kann nicht zugestimmt werden. Die Ge-
meinde selbst kann Geschwindigkeits-
beschränkungen auf  Gemeindestraßen 
verordnen, aber eben nur aufgrund ei-
nes positiven Gutachtens seitens eines 
Amtssachverständigen.
Hinsichtlich der rechtlichen Situation 

für die Benützung einer Straße etc. darf  
ich auf  die Erläuterungen auf  Seite 11 
in dieser Gemeindezeitung hinweisen.
Ich bedanke mich bei allen Mitwirken-
den der Flurreinigungsaktion, welche 
Anfang April durchgeführt wurde.
Nachdem in einigen Wochen wieder die 
Ferien anstehen, möchte ich auf  die Fe-
rienpassaktion der Gemeinde Steinhaus 
hinweisen, welche bereits seit Jahren 
erfolgreich durchgeführt wird und ich 
ersuche in diesem Zusammenhang wie-
derum die Vereine und Körperschaften 
um ihre Mitwirkung. Die Abwicklung 
(Anmeldung) für den Ferienpass erfolgt 
auch heuer wieder über den Webshop 
der Gemeinde, welcher zum gegebenen 
Zeitpunkt auf  unserer Homepage frei-
geschaltet wird.

Mit dem Zoo Schmiding wurde auf  mei-
nen Antrag hin eine Vereinbarung über 
die Ermäßigung von 50 % für Jahreskar-
ten beschlossen. Diese Vereinbarung gilt 
ab 1. Mai 2022. Man benötigt hiefür eine 
Wohnsitzbestätigung der Gemeinde.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute 
und verbleibe

Ihr Bürgermeister 

(Piritsch Harald)

Vorwort

Unsere Amtsstunden und Post Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag
07:00 - 12:00 und 16:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch und Freitag
07:00 - 12:00 Uhr

__________________________________

Bitte beachten Sie, dass die Post täglich 30 Minuten vor Dienstende (17:30 Uhr) ab-
geholt wird. Letztmögliche Annahme für Briefe, Pakete, etc. ist 15 Minuten vor 
Dienstschluss (17:45 Uhr).
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Steinhauser GemeindenachrichtenÄrzte- und Apothekendienst

Zahnärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst 

Informationen des tagesaktuellen Zahnärzte-Notdienstes können im Internet unter 
www.zahnaerztekammer.at abgerufen werden. Der zahnärztliche Sonn- und Feier-
tagsdienst wird an den angeführten Tagen jeweils in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr 
in den Ordinationen der angeführten Zahnärzte durchgeführt. Bei Nichtmelden un-
ter der angeführten Telefonnummer wird gebeten, die Nummer des Roten Kreuzes 
Wels, 07242/46400 anzurufen. 

Alle aktuellen Bereitschaftsdienste können jederzeit unter der Notrufnummer 141 
abgefragt werden.

Welser Bereitschaftsdienst der Apotheken

Es wird ersucht, den Nachtdienst nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.
Für die Inanspruchnahme der Apotheken nach 20:00 Uhr und an Sonn- und Fei-
ertagen wird eine Zusatzgebühr eingehoben, die von der Krankenkasse nur gegen 
entsprechenden Rezept-Vermerk bezahlt wird.
Nutzen Sie auch den neuen Apothekennotruf  1455 und die Initiative Rezept TAXI.

Den aktuellen Apothekenkalender können Sie sich jederzeit bei Ihrer Apotheke ab-
holen.

24 h TELEFONISCHE
GESUNDHEITS BERATUNG

1450

Wenn Sie plötzlich ein gesundheitliches 
Problem haben, das Sie beunruhigt.*

WANN RUFEN SIE 1450 AN?

*Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 er-
setzt keine ärztliche Behandlung und stellt keine Diagnose. 
Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit einen 
idealen Wegweiser durch das große Angebot an Gesund-
heitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle bei neu auf-
getretenen oder akut gewordenen Beschwerden, die keinen 
medizinischen Notfall darstellen.

Keine Sorge: Sollte sich Ihr Problem als akut 
herausstellen, kann natürlich auch sofort der 
Hausärztliche Notdienst (HÄND) oder der Ret-
tungsdienst (mit/ohne Notarzt) entsendet wer-
den.

DIE SCHNELLE HILFE
WENN´S WEH TUT!

HÄND HAUSÄRZTLICHER 
NOTDIENST

141

Bei dringenden gesundheitlichen Problemen, 
wenn Sie einen Arzt benötigen und Ihr Haus-
arzt bzw. ein Vertreter nicht mehr erreichbar 
ist oder keine Ordinationszeiten hat. 

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all jenen zur Ver-
fügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen 
Arzt brauchen. Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sind 
dafür abends, in der Nacht, am Wochenende und Feiertag 
im Einsatz. Wer gerade Bereitschaftsdienst hat, erfährt man 
über den Notruf 141.

WANN RUFEN SIE 141 AN?

Montag – Freitag
von 14.00 – 7.00 Uhr

Am Wochenende und Feiertag 
von 00.00 – 24.00 Uhr

WENN IHR HAUSARZT 
NICHT ERREICHBAR IST!

Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vorwahl 
über das Handy oder Festnetz!

Eine besonders medizinisch geschulte diplomierte Kran-
kenpflegeperson berät Sie gleich am Telefon und gibt 
Ihnen eine passende Empfehlung.

lebens
WEGE
Gesundheits- und Sozialregion 
WELS, WELS-LAND, GRIESKIRCHEN,
EFERDING

lebensWEGE ist die Informationsplattform der Versorgungsregion 
42. Hier erfahren Sie Aktuelles über Gesundheit, Prävention, Pflege 
und Soziales. Nützliche Tipps und Services runden das Informati-
onsangebot ab.

www.lebenswege-online.at

SOZIAL- UND GESUNDHEITSREGION
Wels | Wels-Land | Grieskirchen | 
Eferding

Dieser Service ist kostenlos. 

Mehr unter www.1450.at

Bei dringenden gesundheitlichen Problemen, 
wenn Sie einen Arzt benötigen und Ihr Haus- 
arzt bzw. ein Vertreter nicht mehr erreichbar 
ist oder keine Ordinationszeiten hat.

24 h TELEFONISCHE
GESUNDHEITS BERATUNG

1450

Wenn Sie plötzlich ein gesundheitliches 
Problem haben, das Sie beunruhigt.*

WANN RUFEN SIE 1450 AN?

*Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 er-
setzt keine ärztliche Behandlung und stellt keine Diagnose. 
Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit einen 
idealen Wegweiser durch das große Angebot an Gesund-
heitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle bei neu auf-
getretenen oder akut gewordenen Beschwerden, die keinen 
medizinischen Notfall darstellen.

Keine Sorge: Sollte sich Ihr Problem als akut 
herausstellen, kann natürlich auch sofort der 
Hausärztliche Notdienst (HÄND) oder der Ret-
tungsdienst (mit/ohne Notarzt) entsendet wer-
den.

DIE SCHNELLE HILFE
WENN´S WEH TUT!

HÄND HAUSÄRZTLICHER 
NOTDIENST

141

Bei dringenden gesundheitlichen Problemen, 
wenn Sie einen Arzt benötigen und Ihr Haus-
arzt bzw. ein Vertreter nicht mehr erreichbar 
ist oder keine Ordinationszeiten hat. 

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all jenen zur Ver-
fügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen 
Arzt brauchen. Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sind 
dafür abends, in der Nacht, am Wochenende und Feiertag 
im Einsatz. Wer gerade Bereitschaftsdienst hat, erfährt man 
über den Notruf 141.

WANN RUFEN SIE 141 AN?

Montag – Freitag
von 14.00 – 7.00 Uhr

Am Wochenende und Feiertag 
von 00.00 – 24.00 Uhr

WENN IHR HAUSARZT 
NICHT ERREICHBAR IST!

Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vorwahl 
über das Handy oder Festnetz!

Eine besonders medizinisch geschulte diplomierte Kran-
kenpflegeperson berät Sie gleich am Telefon und gibt 
Ihnen eine passende Empfehlung.

lebens
WEGE
Gesundheits- und Sozialregion 
WELS, WELS-LAND, GRIESKIRCHEN,
EFERDING

lebensWEGE ist die Informationsplattform der Versorgungsregion 
42. Hier erfahren Sie Aktuelles über Gesundheit, Prävention, Pflege 
und Soziales. Nützliche Tipps und Services runden das Informati-
onsangebot ab.

www.lebenswege-online.at

SOZIAL- UND GESUNDHEITSREGION
Wels | Wels-Land | Grieskirchen | 
Eferding

Dieser Service ist kostenlos. 

Mehr unter www.1450.at

*Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 ersetzt keine ärztliche Behandlung und stellt kei-
ne Diagnose. Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit einen idealen Wegweiser durch das 
große Angebot an Gesund- heitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle bei neu auf- getretenen 
oder akut gewordenen Beschwerden, die keinen medizinischen Notfall darstellen.

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all 
jenen zur Verfügung, die außerhalb der Ordi-
nationszeiten dringend einen Arzt brauchen. 
Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sind 
dafür abends, in der Nacht, am Wochenen-
de und Feiertag im Einsatz. Wer gerade Be-
reitschaftsdienst hat, erfährt man über den        
Notruf 141.

24 h TELEFONISCHE
GESUNDHEITS BERATUNG

1450

Wenn Sie plötzlich ein gesundheitliches 
Problem haben, das Sie beunruhigt.*

WANN RUFEN SIE 1450 AN?

*Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 er-
setzt keine ärztliche Behandlung und stellt keine Diagnose. 
Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit einen 
idealen Wegweiser durch das große Angebot an Gesund-
heitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle bei neu auf-
getretenen oder akut gewordenen Beschwerden, die keinen 
medizinischen Notfall darstellen.

Keine Sorge: Sollte sich Ihr Problem als akut 
herausstellen, kann natürlich auch sofort der 
Hausärztliche Notdienst (HÄND) oder der Ret-
tungsdienst (mit/ohne Notarzt) entsendet wer-
den.

DIE SCHNELLE HILFE
WENN´S WEH TUT!

HÄND HAUSÄRZTLICHER 
NOTDIENST

141

Bei dringenden gesundheitlichen Problemen, 
wenn Sie einen Arzt benötigen und Ihr Haus-
arzt bzw. ein Vertreter nicht mehr erreichbar 
ist oder keine Ordinationszeiten hat. 

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all jenen zur Ver-
fügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen 
Arzt brauchen. Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sind 
dafür abends, in der Nacht, am Wochenende und Feiertag 
im Einsatz. Wer gerade Bereitschaftsdienst hat, erfährt man 
über den Notruf 141.

WANN RUFEN SIE 141 AN?

Montag – Freitag
von 14.00 – 7.00 Uhr

Am Wochenende und Feiertag 
von 00.00 – 24.00 Uhr

WENN IHR HAUSARZT 
NICHT ERREICHBAR IST!

Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vorwahl 
über das Handy oder Festnetz!

Eine besonders medizinisch geschulte diplomierte Kran-
kenpflegeperson berät Sie gleich am Telefon und gibt 
Ihnen eine passende Empfehlung.

lebens
WEGE
Gesundheits- und Sozialregion 
WELS, WELS-LAND, GRIESKIRCHEN,
EFERDING

lebensWEGE ist die Informationsplattform der Versorgungsregion 
42. Hier erfahren Sie Aktuelles über Gesundheit, Prävention, Pflege 
und Soziales. Nützliche Tipps und Services runden das Informati-
onsangebot ab.

www.lebenswege-online.at

SOZIAL- UND GESUNDHEITSREGION
Wels | Wels-Land | Grieskirchen | 
Eferding

Dieser Service ist kostenlos. 

Mehr unter www.1450.at

Wenn Sie plötzlich ein gesundheitliches 
Problem haben, das Sie beunruhigt.*

24 h TELEFONISCHE
GESUNDHEITS BERATUNG

1450

Wenn Sie plötzlich ein gesundheitliches 
Problem haben, das Sie beunruhigt.*

WANN RUFEN SIE 1450 AN?

*Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 er-
setzt keine ärztliche Behandlung und stellt keine Diagnose. 
Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit einen 
idealen Wegweiser durch das große Angebot an Gesund-
heitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle bei neu auf-
getretenen oder akut gewordenen Beschwerden, die keinen 
medizinischen Notfall darstellen.

Keine Sorge: Sollte sich Ihr Problem als akut 
herausstellen, kann natürlich auch sofort der 
Hausärztliche Notdienst (HÄND) oder der Ret-
tungsdienst (mit/ohne Notarzt) entsendet wer-
den.

DIE SCHNELLE HILFE
WENN´S WEH TUT!

HÄND HAUSÄRZTLICHER 
NOTDIENST

141

Bei dringenden gesundheitlichen Problemen, 
wenn Sie einen Arzt benötigen und Ihr Haus-
arzt bzw. ein Vertreter nicht mehr erreichbar 
ist oder keine Ordinationszeiten hat. 

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all jenen zur Ver-
fügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen 
Arzt brauchen. Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sind 
dafür abends, in der Nacht, am Wochenende und Feiertag 
im Einsatz. Wer gerade Bereitschaftsdienst hat, erfährt man 
über den Notruf 141.

WANN RUFEN SIE 141 AN?

Montag – Freitag
von 14.00 – 7.00 Uhr

Am Wochenende und Feiertag 
von 00.00 – 24.00 Uhr

WENN IHR HAUSARZT 
NICHT ERREICHBAR IST!

Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vorwahl 
über das Handy oder Festnetz!

Eine besonders medizinisch geschulte diplomierte Kran-
kenpflegeperson berät Sie gleich am Telefon und gibt 
Ihnen eine passende Empfehlung.

lebens
WEGE
Gesundheits- und Sozialregion 
WELS, WELS-LAND, GRIESKIRCHEN,
EFERDING

lebensWEGE ist die Informationsplattform der Versorgungsregion 
42. Hier erfahren Sie Aktuelles über Gesundheit, Prävention, Pflege 
und Soziales. Nützliche Tipps und Services runden das Informati-
onsangebot ab.

www.lebenswege-online.at

SOZIAL- UND GESUNDHEITSREGION
Wels | Wels-Land | Grieskirchen | 
Eferding

Dieser Service ist kostenlos. 

Mehr unter www.1450.at

24 h TELEFONISCHE
GESUNDHEITS BERATUNG

1450

Wenn Sie plötzlich ein gesundheitliches 
Problem haben, das Sie beunruhigt.*

WANN RUFEN SIE 1450 AN?

*Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 er-
setzt keine ärztliche Behandlung und stellt keine Diagnose. 
Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit einen 
idealen Wegweiser durch das große Angebot an Gesund-
heitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle bei neu auf-
getretenen oder akut gewordenen Beschwerden, die keinen 
medizinischen Notfall darstellen.

Keine Sorge: Sollte sich Ihr Problem als akut 
herausstellen, kann natürlich auch sofort der 
Hausärztliche Notdienst (HÄND) oder der Ret-
tungsdienst (mit/ohne Notarzt) entsendet wer-
den.

DIE SCHNELLE HILFE
WENN´S WEH TUT!

HÄND HAUSÄRZTLICHER 
NOTDIENST

141

Bei dringenden gesundheitlichen Problemen, 
wenn Sie einen Arzt benötigen und Ihr Haus-
arzt bzw. ein Vertreter nicht mehr erreichbar 
ist oder keine Ordinationszeiten hat. 

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all jenen zur Ver-
fügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen 
Arzt brauchen. Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sind 
dafür abends, in der Nacht, am Wochenende und Feiertag 
im Einsatz. Wer gerade Bereitschaftsdienst hat, erfährt man 
über den Notruf 141.

WANN RUFEN SIE 141 AN?

Montag – Freitag
von 14.00 – 7.00 Uhr

Am Wochenende und Feiertag 
von 00.00 – 24.00 Uhr

WENN IHR HAUSARZT 
NICHT ERREICHBAR IST!

Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vorwahl 
über das Handy oder Festnetz!

Eine besonders medizinisch geschulte diplomierte Kran-
kenpflegeperson berät Sie gleich am Telefon und gibt 
Ihnen eine passende Empfehlung.

lebens
WEGE
Gesundheits- und Sozialregion 
WELS, WELS-LAND, GRIESKIRCHEN,
EFERDING

lebensWEGE ist die Informationsplattform der Versorgungsregion 
42. Hier erfahren Sie Aktuelles über Gesundheit, Prävention, Pflege 
und Soziales. Nützliche Tipps und Services runden das Informati-
onsangebot ab.

www.lebenswege-online.at

SOZIAL- UND GESUNDHEITSREGION
Wels | Wels-Land | Grieskirchen | 
Eferding

Dieser Service ist kostenlos. 

Mehr unter www.1450.at

Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vor-
wahl über das Handy oder Festnetz!
Eine besonders medizinisch geschulte diplo-
mierte Krankenpflegeperson berät Sie gleich 
am Telefon und gibt Ihnen eine passende Emp-
fehlung.

 
 Keine Sorge: Sollte sich Ihr       

Prolem als akut herausstellen, kann 
natürlich auch sofort der Hausärzt-
liche Notdienst (HÄND) oder der 
Rettungsdienst (mit/ohne Notarzt) 
entsendet werden. 
 

 
 

Mehr unter www.1450.at

Dieser Service ist kostenlos.

  

 

Notrufe

Feuerwehr: ......................... 122

Polizei: ................................133
Thalheim ...059133-4187

Rettung: ............................. 144

Vergiftungsinfozentrale
01/4064343

Internationaler Notruf
............................................. 112

Ärzte:
MR Dr. Gerhard Schatzberger 
und Dr. Christina Schausberger
Steinhaus
07242/27476

Dr. Katharina Bhalla
Steinerkirchen
07241/2366

Dr. Weber und Dr. Strasser
Eberstalzell
07241/56150

Dr. Franz Krump
Fischlham
07241/5931

Dr. Benjamin Rezsucha
Bad Wimsbach-Neydharting
07245/25639

SOZIAL- UND GESUNDHEITS-
REGION
Wels | Wels-Land | Grieskirchen | 
Eferding

lebensWEGE ist die Informationsplatt-
form der Versorgungsregion 42. Hier 
erfahren Sie Aktuelles über Gesundheit, 
Prävention, Pflege und Soziales. Nützli-
che Tipps und Services runden das In-
formationsangebot ab.

www.lebenswege-online.at
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Steinhauser Gemeindenachrichten

Allgemeines

Bitte die Abfalltonnen bzw. Gelbe Sä-
cke rechtzeitig (bereits am Vortag) zur 
Abfuhr bereitstellen! 

Sollten Ihre Abfalltonnen am Tag nach 
der geplanten Entleerung noch immer 
voll sein, kontaktieren sie das Gemein-
deamt Steinhaus (Tel.: 07242/27455). 
Nur durch eine rechtzeitige Reklamati-
on können wir versuchen eine Lösung 
hiefür zu finden.

In Verbindung mit Feiertagen oder 
aus sonstigen Gründen (LKW-Ausfall, 
Krankheit, ...) kann sich die Abfuhr ver-
schieben! 

Beispiele:
Obst- u. Gemüseabfälle
Lebensmittelreste
Teesackerl
Kaff eefi lter mit Sud
Topfpfl anzen
Schnittblumen
Strauch- u. Rasen-
schnitt
Laub
Holzasche
Küchenpapier

Küchenabfälle bitte in
Zeitungspapier

einwickeln

So trennen und sammeln Sie richtig
Sammelsysteme im Bezirk Wels-Land

So trennen und sammeln Sie richtig

Restabfall
(beim Haushalt)

Leichtverpackungen
(beim Haushalt)

Beispiele:
Kunststoff -Flaschen
Folien (Kunststoff , Alu)
Dosen (Alu, Weißblech)
Kaff ee-Innenverpackung
Tragtaschen
Joghurtbecher
Margarinebecher
Putzmittelbehälter

Knick Trick

Beispiele:
Windeln
Kehricht
Glasbruch
Glühbirnen
Lederabfälle
Porzellanbruch
Einwegrasierer
Staubsaugerbeutel
Papier verschmutzt
Ton- u. Videokassetten
Kohlenasche

Die Abfallberater informieren Sie gerne am                         oder unter www.umweltprofi s.at/wels-landDie Abfallberater informieren Sie gerne am                         oder unter 

Beispiele:
Gurkengläser
Einsiedegläser
Einwegfl aschen
Marmeladegläser
Weinfl aschen

Getrennt nach Weiß- 
und Buntglas

Deckel und Ver-
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einwickeln
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Sammelsysteme im Bezirk Wels-Land
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Müllabfuhr
Dienstag,  10. Mai
Dienstag,   7. Juni

Biotonnenabfuhr
Donnerstag,    5. Mai
Donnerstag, 12. Mai
Donnerstag, 19. Mai
Freitag,  27. Mai
Donnerstag,    2. Juni
Freitag,  10. Juni 
Freitag,  17. Juni
Donnerstag, 23. Juni
Donnerstag, 30. Juni

Gelber Sack 
Mittwoch,   4. Mai
Mittwoch, 15. Juni

Altpapiertonne
Montag,    2. Mai
Montag,  13. Juni

Misttelefon

Bei Fragen zu Umwelt und Abfall wen-
den Sie sich an das Misttelefon des Be-
zirksabfallverbandes Wels-Land.

ASZ - Altstoffsammel-
zentrum Linden
Linden 31, 4652 Steinerkirchen/Traun

Öffnungszeiten:

Dienstag, 13:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag, 08:00 - 12:00 Uhr
Freitag, 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag, 08:00 - 12:00 Uhr

ASZ - Altstoffsammel-
zentrum Sattledt
Kirchdorferstraße 17, 4642 Sattledt

Öffnungszeiten:

Freitag, 13:00 - 18:00 Uhr

April - Oktober:
Samstag, 09:00 - 12:00 Uhr

ASZ - Altstoffsammel-
zentrum Thalheim
Am Thalbach 110, 4600 Thalheim/Wels

Öffnungszeiten:

Montag, 14:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch, 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag, 08:00 - 12:00 Uhr und 
             13:00 - 18:00 Uhr
Samstag, 08:00 - 12:00 Uhr 

BAV Wels-Land
Am Thalbach 110, 4600 Thalheim/Wels
Telefon: 07242 93488
Fax: 07242 93488-11
www.umweltprofis.at/wels-land

SVS der Selbstständigen
Persönliche Vorsprachen sind aus-
schließlich nach vorheriger Terminver-
einbarung möglich. Telefonisch beant-
worten wir Ihre Fragen gerne unter: 050 
808 808.
Zum Einreichen von Rechnungen, Be-
willigungen und allen Anträgen benut-
zen Sie bitte unsere Online-Services, 
Online-Formulare und die SVS-App.
Falls Sie Schriftstücke abgeben wollen, 
können Sie uns diese jederzeit postalisch 
(SVS, Mozartstraße 41, 4010 Linz) zu-
kommen lassen. 

PVA der Arbeiter und 
Angestellten
Sie haben Fragen zur Pension, zur Re-
habilitation, zum Pflegegeld oder zur 
Gesundheitsvorsorge Aktiv an die Pen-
sionsversicherungsanstalt?
Vereinbaren sie einfach telefonisch        
einen Termin in Ihrer Region:
• Serviceline Oberösterreich: 

 05 03 03-36170
• Alle Sprechtagsorte finden sie unter 

www.pv.at/sprechtage

Montag bis Mittwoch von 07:00 bis 
15:30 Uhr, Donnerstag von 07:00 bis 
18:00 Uhr und Freitag von 07:00 bis 
15:00 Uhr

Kostenlose 
Rechtsberatung
Seitens der HFSR Rechtsanwäl-
te wird  bekanntgegeben, dass unter 
07242/41824, HFSR Rechtsanwälte, 
gerne eine telefonische Rechtsauskunft 
erteilt wird und möge im Sekretariat 
das Thema bekannt gegeben werden, 
sodann der zuständige Jurist umgehend 
zurückruft.

Termine 2022
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Der Gemeinderat  hat  beschlossen
In der Sitzung am 22. März 2022 wurden folgende Punkte behandelt:

1. Prüfbericht des örtlichen Prü-
fungsausschusses vom 15.03.2022, 
Kenntnisnahme.
Der Prüfbericht des örtlichen Prüfungs-
ausschusses vom 15. März 2022 wurde 
zur Kenntnis genommen.

2. Rechnungsabschluss für das Fi-
nanzjahr 2021, Beratung und Be-
schlussfassung.
Der Rechnungsabschluss für das                    
Finanzjahr 2021 weist Gesamteinnah-
men von € 6.338.429,00 und Gesamt-
ausgaben in Höhe von € 6.219.915,90 
auf.
Das Finanzierungsergebnis der laufen-
den Geschäftstätigkeit für das Finanz-
jahr 2021 wurde mit + € 118.513,10 ab-
geschlossen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

3. Kindergarten- und Krabbelstuben-
zubau, Auftragsvergabe der Außen-
anlagen, Beratung und Beschluss-
fassung.
Für die Erweiterung der Kinderbetreu-
ungseinrichtung sind die Arbeiten für 
die Außenanlagen zu vergeben. Seitens 
des Arch. Büro Harmach wurde ein Ver-
gabevorschlag erstellt. 

Die Auftragsvergabe wurde gemäß dem 
vorliegenden Vergabevorschlag an den 
Billigstbieter, Fa. PORR, beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

4. Kindergarten- und Krabbelstuben-
zubau, Auftragsvergabe für den Son-
nenschutz, Beratung und Beschluss-
fassung.
Für die Erweiterung der Kinderbetreu-
ungseinrichtung ist der Auftrag für die 
Sonnenschutzarbeiten zu vergeben. Sei-
tens des Arch. Büro Harmach wurde die 
Ausschreibung vorgenommen.

Die Auftragsvergabe wurde gemäß dem 
vorliegenden Vergabevorschlag an die 
Fa. Klotzner beschlossen.

Amtliches

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

5. Kindergarten- und Krabbelstuben-
zubau, Auftragsvergabe für die Er-
richtung einer Photovoltaikanlage, 
Beratung und Beschlussfassung.
Beim Kindergarten- und Krabbel-
stubenzubau soll eine PV-Anlage mit 
20kWp errichtet werden.

Der Auftrag wurde lt. dem vorliegenden 
Angebot an die Fa. Achleithner verge-
ben.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

6. Straßenbauarbeiten 2022 - 2024, 
Auftragsvergabe, Beratung und Be-
schlussfassung.
Für die Straßenbauarbeiten wurden        
5 Angebote eingeholt. Die Angebots-
öffnung fand bereits am 15.03.2022 in 
der Bauausschusssitzung statt. 

Der Auftrag wurde an den Billigstbieter, 
Fa. PORR vergeben.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

7. Straßenbauprogramm 2022, Bera-
tung und Beschlussfassung.
Das Straßenbauprogramm wurde wie 
folgt beschlossen. 
• Asphaltierung Bussardstraße (Fertig-

stellung)
• Asphaltierung Antoniusstraße
• Asphaltierung Maiglöckchenweg
• diverse Oberflächensanierungen von 

schadhaften Gemeindestraßen

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

8. Norikum Wohnungsbaugesell-
schaft mbH, Erstellung eines Bebau-
ungsplanes, Grundsatzbeschluss, 
Beratung und Beschlussfassung.
Die Einleitung bzw. der Grundsatzbe-
schluss für die Erstellung des Bebau-
ungsplanes wurde beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

9. Auflassung von öffentlichem Gut 
im Bereich der „Aschamühle“, Bera-
tung und Beschlussfassung.
Der Auflassung des öffentlichen Gutes 
im Bereich der „Aschamühle“ wurde 
nicht zugestimmt und keine Einleitung 
des Verfahrens beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

10. Löschung des Vorkaufsrechtes 
gemäß Infrastrukturkostenvereinba-
rung (Parzelle Nr. 418/27, KG Stein-
haus), Beratung und Beschlussfas-
sung.
Für das Grundstück 418/27, KG Stein-
haus wurde um Löschung für das im 
Grundbuch eingetragene Vorkaufsrecht 
der Gemeinde Steinhaus gemäß der ab-
geschlossenen Infrastrukturkostenver-
einbarung vom 20.06.2017 angesucht, 
da auf  dem betroffenem Grundstück 
bereits ein Wohnhaus errichtet wurde.
Der Verzicht auf  das Vorkaufsrecht und 
die Austragung aus dem Grundbuch 
wurde beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

11. Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 3.17 / ÖEK-Änderung Nr. 2.06, 
Verständigungsverfahren, negative 
Stellungnahme. Information. 
Der Grundsatzbeschluss für die Ein-
leitung des Verfahrens wurde am 
14.09.2021 im Gemeinderat beschlos-
sen. Innerhalb der gesetzten Frist ist 
eine negative Stellungnahme der Abtei-
lung Raumordnung eingelangt. Die Um-
widmung wird negativ beurteilt.

12. Beitritt der Gemeinde Steinhaus 
zum Regionalentwicklungsverband 
LEADER-Region Wels, Antrag der 
ÖVP-Fraktion, Beratung und Be-
schlussfassung.
Der Beitritt der Gemeinde Steinhaus 
zum Regionalentwicklungsverband 
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Bevölkerungs-
bewegungen

Geburten

Oskar Bernhard Schwarzenbrunner
Jakob Drotár
Benjamin Edthaler
Angelina-Karina Fedyk

Wir begrüßen unsere
neuen Gemeindebürger!

Sterbefälle

Edeltraut Ecker          im 81. Lj.
Anna Eder          im 92. Lj.
Josef  Schedlberger         im 88. Lj.

Wir gedenken unserer 
lieben Verstorbenen!

Amtliches/Allgemeines/Bevölkerungsbewegungen

Schon gewusst?
Der Aiterbach dürfte vor langer 
Zeit ein größerer Fluss gewesen 
sein. Im Aiterbachtal befinden sich 
auf  den Feldern immer noch zahl-
reiche Steine, die bei Überschwem-
mungen angeschwemmt wurden.  
Er entspringt in der Gegend von 
Pettenbach, durchfließt mehrere 
Gemeinden und mündet in Thal-
heim in die Traun. Vom Aiterbach 
wurden in der Gemeinde Steinhaus 
ehemals sieben Mühlen angetrie-
ben. 
Die Namensgebung dürfte von den 
römischen Welsern stammen, die 
ihn als „enterer Bach“ bezeichne-
ten, da er gegenüber von Wels in 
die Traun mündet.  

EMB Lambach (Eltern- 
/Mutterberatung) 

Hafferlstraße 1, 4650 Lambach

Angebote für Eltern und Kinder in den 
ersten 3 Lebensjahren

In der EMB Lambach werden die 
Besucher ersucht die aktuell gültigen 
Corornavorgaben einzuhalten! 
Diese können Sie telefonisch erfragen. 
Bei allen Angeboten ist von den 
Erwachsenen eine FFP2-Maske zu 
tragen!

Mutterberatung: mit Kinderärztin, 
Kinderkrankenschwester, Sozialarbeite-
rin und Psychologin

Termine 1. Halbjahr 2022

jeweils von 13:30 bis 15:30 Uhr

• Dienstag, 10. Mai
• Dienstag, 14. Juni

Offene Treffpunkte: in der EMB Lam-
bach:

• Babytreff: 
jeden Montag 09:00 – 10:30 Uhr,        
wiegen & messen 10:30 – 11:00 Uhr

• Elterntreff/Elterncafé mit Kindern: 
jeden Dienstag 09:00 – 11:00 Uhr

Einzelberatungen:
Psychologische Beratung und Stillbera-
tung 

Ein Besuch der Mutterberatung ist 
derzeit nur mit Terminvereinbarung 
per Telefon oder E-Mail möglich 
(07243/51143 oder iglu-marchtrenk.
post@shvwl.at)

Wir laden Sie herzlich zu unseren 
kostenlosen Angeboten ein!

Web :www. l and-oberoes te r r e i ch .
gv.at/121445.htm oder www.kinder-ju-
gendhilfe-ooe.at/491.htm

LEADER-Region Wels wurde beschlos-
sen. GR Ziegelbäck wird als Vorstands-
mitglied bzw. Bgm. Piritsch und GR 
Steinwendtner werden als Mitglieder in 
die Vollversammlung entsendet.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

13. Resolution - Entlastungspaket 
zur Eindämmung der hohen Ener-
giekosten, Beratung und Beschluss-
fassung.
Text der Resolution: „Energie- und Lebens-
erhaltungskosten dürfen nicht zur Armutsfalle 
für die heimische Bevölkerung werden. Darum 
wird die Bundesregierung ersucht, rasch und 
unkompliziert Entlastungsmaßnahmen umzu-
setzen. Vorschläge hiefür sind unter anderem 
der temporäre Verzicht auf  die Mehrwertsteu-
er für Energieleistungen, Preisobergrenzen beim 
Treibstoffen, erhöhter Heizkostenzuschuss so-
wei die Neubeurteilung der gesetzlichen CO2-
Bepreisung.“

Der Gemeinderat hat die Resolution 
„Entlastungspaket zur Eindämmung 
der hohen Energiekosten“ beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

Wohnungen zu vermie-
ten (Betreubares Woh-
nen) 
Hauptstraße 8, Betreubares Wohnen  
(Welser Heimstätte) eine Wohnung      
ab sofort

Wohnnutzfläche 59,26 m2
Miete inkl. Betriebs- und Heizkosten:      
€ 586,82 pro Monat

Weitere Informationen zu den Woh-
nungen erhalten Sie am Gemeindeamt 
Steinhaus bei Frau Mörtenhuber oder 
Frau Hofinger  (Tel.: 07242 27455). 

Das Formular für Wohnungswerber 
ist auf  unserer Homepage (www.gem-
steinhaus.at/Buergerservice_und_Ver-
waltung/Formulare) zu finden oder 
direkt am Gemeindeamt erhältlich bzw. 
abzugeben.
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Aufgrund der am 10. Jänner bzw. 11. Februar 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres 
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres betref-
fend der oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart:

Stadt-, Markt-, Gemeindeamt – Magistrat: 

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

Aufgrund der am 10. Jänner 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres 
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist 

von Montag, 2. Mai 2022,
bis (einschließlich) Montag, 9. Mai 2022,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen und ihre 
Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unter-
schrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die 
Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden  
(www.bmi.gv.at/volksbegehren). 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 28. März 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (9. Mai 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  .......................................................................................... Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  2. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  3. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  4. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  5. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  6. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  7. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  8. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  9. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren

Speichern Drucken

 

Gemeindeamt Steinhaus, Gemeindeplatz 2, 4641 Steinhaus

08:00 20:00
08:00 20:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 12:00

geschlossen,
08:00 16:00

 

Stadt-, Markt-, Gemeindeamt – Magistrat: 

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen

Aufgrund der am 11. Februar 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministers für Inneres 
betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 02. Mai 2022,
bis (einschließlich) Montag, 09. Mai 2022,

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht nehmen und 
ihre Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular  
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online  
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren). 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 28. März 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (09. Mai 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  ..........................................................................................

Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  02. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  03. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  04. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  05. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  06. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  07. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  08. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  09. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• Arbeitslosengeld RAUF!
• NEIN zur Impfpflicht
• Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!
• Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!

• Stoppt Lebendtier-Transportqual
• Mental Health Jugendvolksbegehren

Speichern Drucken

 

 

 

Stadt-, Markt-, Gemeindeamt – Magistrat: 

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

Aufgrund der am 10. Jänner 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres 
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist 

von Montag, 2. Mai 2022,
bis (einschließlich) Montag, 9. Mai 2022,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen und ihre 
Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unter-
schrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die 
Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden  
(www.bmi.gv.at/volksbegehren). 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 28. März 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (9. Mai 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  .......................................................................................... Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  2. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  3. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  4. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  5. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  6. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  7. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  8. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  9. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren

Speichern Drucken

 

Gemeindeamt Steinhaus, Gemeindeplatz 2, 4641 Steinhaus

08:00 20:00
08:00 20:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 12:00

geschlossen,
08:00 16:00
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Ferienpass der Gemein-
de Steinhaus
Im Hinblick auf  die Sommerferien wird 
die Gemeinde Steinhaus auch heuer  
wieder einen Ferienpass für die Kinder 
gestalten.

F e r i e n p a s s  2 0 1 8
Der Anmeldezettel wird erst ab 

Dienstag,
26. Juni 2018

entgegengenommen.

Der Kostenbeitrag ist 
bei der Anmeldung gleich 

zu bezahlen.

Gemeinde SteinhauS
Gemeindeplatz 2, 

4641 Steinhaus

Telefon: 07242/27455-17
E-Mail: kriener@steinhaus.

ooe.gv.at

ÖffnunGSzeiten:

Montag und Donnerstag
07:00 - 12:00 und 
16:00 - 18:00 Uhr

Dienstag: 
07:00 - 12:00 und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch und Freitag
07:00 - 12:00 Uhr

s c h ö n e  F e r i e n  w ü n s c h t 
d i e  G e m e i n d e  s t e i n h a u s

E n d l i c h 
F e r i e n

Um den Kindern wieder viele verschie-
dene Veranstaltungen anbieten zu kön-
nen, ist es jedoch notwendig, dass sich 
die Steinhauser Vereine, Körperschaften 
und auch interessierte Firmen daran be-
teiligen. 

Egal ob sportliche oder kreative Veran-
staltungen oder Besuche bei diversen 
Einrichtungen. Im Vordergrund soll der 
Spaß, die Gemeinschaft und der Kon-
takt mit anderen Kindern stehen. 
Eine Beteiligung am Ferienpass ist auch 
eine Werbung für Vereine und Körper-
schaften und kann auch als Nachwuchs-
werbung dienen.

Die Vereine und Körperschaften wer-
den in den nächsten Tagen das Informa-
tionsschreiben samt dem Formular für 
die geplante Veranstaltung erhalten. Die 
Informationen sind auch auf  unserer 
Homepage www.gem-steinhaus.at bzw. 
in der Gem2Go-App zu finden.

Das ausgefüllte Formular ist bis spä-
testens 20. Mai 2022 am Gemeinde-
amt Steinhaus bei Frau Kriener ab-
zugeben. 

Die Anmeldungen werden wieder über 
unseren Webshop entgegengenommen. 
Dieser wird zeitgerecht auf  unserer 
Homepage freigeschaltet.
Für weitere Fragen und Informationen 
zum Ferienpass steht Frau Kriener, Tel.: 
07242/27455-17, Mail: kriener@stein-
haus.ooe.gv.at) gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Steinhaus ersucht wieder 
um zahlreiche Teilnahme beim Ferien-
pass 2022.

Oö. Familienpaket

Ein Baby zu bekommen ist eine der 
schönsten Erfahrungen im Leben. Vie-
les muss bedacht werden, Entscheidun-
gen müssen getroffen werden und nicht 
immer weiß man, wer die richtigen An-
sprechpartner in einigen Fragen sind. 

Wo bekommt man das OÖ.                         
Familienpaket und wer hat darauf  
Anspruch?
Das „Oö. Familienpaket“ kann von 
Schwangeren und Jungfamilien bei Ihrer 
Wohnsitzgemeinde abgeholt werden. 

Inhalt und Verwendungsmöglichkei-
ten der Mappe
Das „Oö. Familienpaket“ soll einen 
Überblick über die materiellen Unter-
stützungen, Beratungs- und Betreuungs-
angebote verschaffen und als Ratgeber 
und Wegweiser mit vielen Informatio-
nen zur Verfügung stehen. 

Das Familienpaket kann auch als Doku-
mentenmappe über das Babyalter hin-
aus von Nutzen sein. 

Weiters enthält das Familienpaket ein 
Gutscheinheft, welches kleine finanziel-
le Starthilfen durch oö. Betriebe anbie-
tet. Auch das Thema Elternbildung und 
Elternbildungsgutscheine wird darin be-
handelt. 

In der Familienpaketmappe befindet 
sich auch der Antrag auf  Ausstellung 
der OÖ. Familienkarte. Diese kann je-
doch auch über die Homepage www.fa-
milienkarte.at beantragt werden.

Ermäßigte Jahreskarten 
für den Zoo und Aqua-
zoo Schmiding

Vergünstigungen beim Kauf  einer 
Jahreskarte
Die Vereinbarung mit dem Zoo und 
Aquazoo Schmiding wurde vom Ge-
meindevorstand einstimmig beschlos-
sen. Für alle Einwohner mit Haupt-
wohnsitz in der Gemeinde Steinhaus 
besteht ab 1. Mai 2022 die Möglichkeit 
eine ermäßigte Jahreskarte für den Zoo 
und Aquazoo Schmiding zu erwerben.
Die Ermäßigung beträgt 50 % vom 
Normaltarif  (dieser beträgt derzeit         
€ 76,00 für Erwachsene und € 38,00 für 
Kinder ab 6 Jahre). Für Kinder unter        
6 Jahren ist der Eintritt frei.

Die Jahreskarte kann direkt vor Ort 
beim Zoo Schmiding oder online über 
die Homepage (www.zooschmiding.at/
jahreskarten) beantragt werden. 
Diese ist in Kombination mit einem gül-
tigen Lichtbildausweis ab dem Erwerb 
12 Monate gültig. 

Für die Beantragung der ermäßigten 
Jahreskarte ist eine Wohnsitzbestätigung 
notwendig, welche zuvor am Gemeinde-
amt Steinhaus beantragt werden muss.

Weitere Informationen (Öffnungszei-
ten, etc.) sind auf  der Homepage des 
Zoo Schmiding (www.zooschmiding.at).
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Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

Aufgrund der am 9. März 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres 
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 20. Juni 2022,
bis (einschließlich) Montag, 27. Juni 2022,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen 
und ihre Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung  
ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular  
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online  
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 16. Mai 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (27. Juni 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  .......................................................................................... Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  20. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  21. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  22. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  23. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  24. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  25. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  26. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  27. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG

Speichern Drucken

 

Gemeindeamt Steinhaus, Gemeindeplatz 2, 4641 Steinhaus

08:00 20:00
08:00 20:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 12:00

geschlossen,
08:00 16:00

 

Stadt-, Markt-, Gemeindeamt – Magistrat: 

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

Aufgrund der am 1. April 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres 
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist 

von Montag, 20. Juni 2022,
bis (einschließlich) Montag, 27. Juni 2022,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen 
und ihre Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung  
ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular  
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online  
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 16. Mai 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (27. Juni 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  .......................................................................................... Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  20. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  21. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  22. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  23. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  24. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  25. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  26. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  27. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• KEINE IMPFPFLICHT

Speichern Drucken

 

 

 

Aufgrund der am 19. März bzw. 1. April 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie 
im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres betreffend der 
oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart:

Stadt-, Markt-, Gemeindeamt – Magistrat: 

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen

Aufgrund der am 11. Februar 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministers für Inneres 
betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 02. Mai 2022,
bis (einschließlich) Montag, 09. Mai 2022,

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht nehmen und 
ihre Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular  
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online  
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren). 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 28. März 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (09. Mai 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  ..........................................................................................

Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  02. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  03. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  04. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  05. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  06. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  07. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  08. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  09. Mai 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• Arbeitslosengeld RAUF!
• NEIN zur Impfpflicht
• Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!
• Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!

• Stoppt Lebendtier-Transportqual
• Mental Health Jugendvolksbegehren

Speichern Drucken

 

 

 

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

Aufgrund der am 9. März 2022 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers für Inneres 
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
§ 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 20. Juni 2022,
bis (einschließlich) Montag, 27. Juni 2022,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen 
und ihre Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung  
ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular  
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online  
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 16. Mai 2022 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums 
an folgender Adresse (an folgenden Adressen) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (27. Juni 2022),  
20.00 Uhr, durchführen. 

Kundmachung: 

angeschlagen am:  .......................................................................................... Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister,
für die Bürgermeisterin/für den Bürgermeister:

Montag,  20. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Dienstag,  21. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Mittwoch,  22. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Donnerstag,  23. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Freitag,  24. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Samstag,  25. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Sonntag,  26. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr,
Montag,  27. Juni 2022, von ........................  bis  ........................ Uhr.

........................................................................................................................................................................................

• RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG

Speichern Drucken

 

Gemeindeamt Steinhaus, Gemeindeplatz 2, 4641 Steinhaus

08:00 20:00
08:00 20:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 12:00

geschlossen,
08:00 16:00
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Sobald der Frühling da ist, nutzen vor 
allem Kinder und Jugendliche verschie-
denste Sport- und Freizeitgeräte. Weil 
Tretroller, Fahrrad, Skateboard & Co. 
beliebte Geschenke sind, ist es gut, sich 
die wichtigsten Vorschriften rund um 
die verschiedenen Gefährte in Erinne-
rung zu rufen. 

Vorwiegend zur Verwendung außerhalb 
der Fahrbahn bestimmte Kleinfahrzeu-
ge sowie "fahrzeugähnliches Spielzeug" 
sind zum Beispiel:

• Microscooter: Microscooter sind 
zweirädrige Kleinfahrzeuge mit einem 
bodennahen Trittbrett.

• Trittroller (auch Tretroller genannt) 
sind ebenfalls zweirädrige Kleinfahr-
zeuge mit einem bodennahen Tritt-
brett. Sie unterscheiden sich von den 
Microscootern dadurch, dass sie im 
Vergleich zu den meist kleinen harten 
Reifen der Microscooter im Allgemei-
nen größere Luftreifen besitzen.

• Skateboards: Bestehen aus einem 
Brett (Deck), auf  dem zwei beweg-
lich gelagerte Achsen (Trucks) mit 
vier Rollen (Wheels) befestigt sind. Es 
wird selten als reines Fortbewegungs-
mittel verwendet, sondern ist eine 
Sportart mit eigenen Disziplinen. Im 
Vordergrund steht das Streetskaten.

• Kinderfahrräder: Ein Kinderfahrrad 
ist ein Kleinfahrzeug mit einem äu-
ßeren Felgendurchmesser von höchs-
tens 300 mm und einer erreichbaren 
Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 
km/h.

Snakeboards, Kickboards, Waveboards, 
Dreiräder, Tretautos, Sidewalker für 
Kinder und dergleichen werden eben-
falls als fahrzeugähnliches Spielzeug 
eingestuft.

Ein Einrad ist ein durch Muskelkraft 
betriebenes Pedalfahrzeug, das nur mit 
einem Punkt (dem Rad) den Boden be-
rührt. Es wird vor allem als Sportgerät 
benutzt. Ein Einrad ist ein vorwiegend 
zur Verwendung außerhalb der Fahr-
bahn bestimmtes Kleinfahrzeug.

Monorovers (Oxboards, Hover-
boards) gelten als elektrisch angetrie-
bene, vorwiegend zur Verwendung 
außerhalb der Fahrbahn bestimmte 
Kleinfahrzeuge. Für sie gelten dieselben 
Bestimmungen wie für Skateboards.

Segways gelten grundsätzlich als Elek-
trofahrräder. Überschreitet die Leistung 
eines Segways 600 Watt oder die Bauart-
geschwindigkeit 25 km/h, so gelten sie 
als Kraftfahrzeuge und dürfen nur dann 
auf  Straßen mit öffentlichem Verkehr 
verwendet werden, wenn sie über eine 
Zulassung und eine EU-Betriebserlaub-
nis verfügen.

Benützung
Microscooter, Trittroller, Skateboards, 
Longboards, Kinderfahrräder und alle 
anderen vorwiegend zur Benützung 
außerhalb der Fahrbahn bestimmte 
Kleinfahrzeuge sowie fahrzeugähnli-
ches Spielzeug dürfen auf  folgenden 
Verkehrsflächen in Schrittgeschwindig-
keit verwendet werden, wenn weder der 
Verkehr auf  der Fahrbahn noch Fuß-
gängerinnen/Fußgänger gefährdet oder 
behindert werden:
• Gehweg oder Gehsteig
• Wohn- oder Spielstraßen

Mit Kleinfahrzeugen und fahrzeug-
ähnlichem Spielzeug darf  nicht auf  
der für den Fahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn und auf  Radwe-
gen bzw. Radfahr- und Mehrzweck-
streifen gefahren werden.

Wenn mit dem Microscooter, anderen 
Kleinfahrzeugen oder fahrzeugähnli-
chem Spielzeug ein Fußgängerübergang 
überquert wird, muss darauf  geachtet 
werden, dass dies nicht unmittelbar vor 
einem herannahenden Fahrzeug und für 
die Lenkerin/den Lenker überraschend 
geschieht.

Mit dem Skateboard ist neben der Be-
nützung der oben angeführten Ver-
kehrsflächen (Gehweg oder Gehsteig, 
Wohn- oder Spielstraßen) das Fahren 
in Parks oder auf  ähnlichen Anlagen er-
laubt.

Alter
Kinder über acht Jahre dürfen mit den 
oben genannten Fortbewegungsmitteln 
im öffentlichen Verkehr nur dann allei-
ne unterwegs sein, wenn die Fortbewe-
gungsmittel ausschließlich durch Mus-
kelkraft betrieben werden. 
Ansonsten müssen Kinder unter zwölf  
Jahren von einer Person beaufsichtigt 
werden, die mindestens 16 Jahre alt ist. 
Besitzt das Kind einen Radfahrausweis, 
darf  es alleine mit den oben genannten 
Fortbewegungsmitteln, auch mit elekt-
risch angetriebenen, unterwegs sein.

Voraussetzungen für die Teilnahme 
am Straßenverkehr
Gehsteige und Gehwege dürfen beim 
Spielen in Schrittgeschwindigkeit befah-
ren werden, wenn weder der Verkehr 
auf  der Fahrbahn noch Fußgängerin-
nen/Fußgänger dadurch behindert oder 
gefährdet werden.

Weitere Informationen sind unter www.
oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_
strassenverkehr/spielen_auf_der_stras-
se.html zu finden.

Auszug aus der Straßenverkehrsord-
nung 1960, § 88. Spielen auf  Straßen.
(1) Auf  der Fahrbahn sind Spiele jeder 
Art verboten; dies gilt nicht für Wohn-
straßen. 
Wenn es das öffentliche Interesse erfor-
dert und keine erheblichen Interessen 
am unbehinderten Straßenverkehr ent-
gegenstehen, kann die Behörde durch 
Verordnung einzelne Fahrbahnen oder 
Fahrbahnabschnitte entweder dauernd 
oder für bestimmte Zeiten von diesem 
Verbot ausnehmen und für den übrigen 
Verkehr sperren.
Eine solche Fahrbahn darf  jedoch mit 
fahrzeugähnlichem Spielzeug und ähn-
lichen Bewegungsmitteln nur befahren 
werden, wenn sie keine oder nur eine 
geringe Neigung aufweist. 
Weiters kann die Behörde durch Verord-
nung auf  einzelnen Fahrbahnen oder 
Fahrbahnabschnitten entweder dauernd 
oder für bestimmte Zeiten das Fahren 
mit Rollschuhen zulassen.

Aktuelle Informationen zu Spielen auf  der Straße, Microscooter, Trittroller, 
Skateboards, Kinderfahrräder
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Information des OÖ. Landesjagdverbandes 
Allgemeines

Jagd ist gelebter Naturschutz
Natur schätzen, um diese zu schützen: 
Oberösterreichs Jägerinnen und Jäger 
sind Garanten für eine Lebensraum-
verbesserung Es ist eine vieldiskutierte 
Frage, an der sich so manche Geister 
scheiden: Ist die Ausübung der Jagd 
mit einem aktiven Naturschutz gleich-
zusetzen? Bei näherer Betrachtung des 
Themas fällt die Antwort wohl eindeutig 
aus. An einem umfassenden Bejagungs-
konzept im Sinne eines nachhaltigen 
Naturschutzes führt in unserer heutigen 
Kulturlandschaft kein Weg vorbei! In 
diesen zunehmend wildfeindlich wer-
denden Lebensräumen - etwa durch die 
Zerschneidung der Landschaften durch 
Straßen und Zersiedelung sowie Intensi-
vierung in der Landwirtschaft - werden 
deshalb die von der Jägerschaft vorge-
nommenen Lebensraumverbesserungen 
immer wichtiger.

Gleichgewicht im Wald
Wir Menschen sind ein Teil der Natur 
und haben im Grunde eine tiefe Verbun-
denheit zu ihr. Doch wie Beziehungen 
es generell so an sich haben, gehört auch 
die Liebe zur Natur entsprechend ge-
pflegt. Womit Oberösterreichs Jäger und 
Jägerinnen ins Spiel kommen. Natürlich 
bedeutet Jagd auch die Entnahme von 
Tieren aus deren Lebensräumen, und 
dennoch sind Jagd und Naturschutz eng 
miteinander verwoben. Jagd war und ist 
nämlich die Nutzung natürlicher Res-
sourcen. In unserer Kulturlandschaft, in 
der optimaler Lebensraum, wie bereits 
erwähnt, für bestimmte Wildtierarten 
Mangelware ist, müssen die einen Arten, 
nämlich „Kulturflüchter“, unterstützt, 
die anderen, nämlich „Kulturfolger“, re-
guliert werden.

Grünes Kontrollorgan
Letztlich haben die neun Landesjagdge-
setzte ein gemeinsames Ziel: Den Erhalt 
des gesunden und artenreichen Wildbe-
standes im Sinne einer intakten Natur. 
Die Jagdgesetze dienen nicht dazu, Frei-
zeitaktivitäten der Jäger zu schützen, 
sondern verfolgen ausschließlich Ziele 
des Allgemeininteresses. „Unsere Jäger 
und Jägerinnen sind die Kontrollorga-
ne für das Wild“, erläutert Christopher 

Böck, Wildbiologe und Geschäftsführer 
beim Oberösterreichischen Landesjagd-
verband. Neben der deutlichen Senkung 
des Verbreitungsrisiko von Wildkrank-
heiten gelte es vor allem für einen ar-
tenreichen Wildbestand zu sorgen, aber 
auch den Wildverbiss im Wald durch die 
Reh- und Hirschbejagung zu senken. 
Weiters auch bei Verkehrsunfällen ver-
letzte Wildtiere von ihren Qualen erlö-
sen und das Fallwild zu entsorgen.
Jagd im ökologischen Kontext ermög-
licht ein funktionierendes Wildtierma-
nagement, wie es auch die Internationa-
le Naturschutzunion IUCN bestätigt hat 
– stets unter entsprechender Rücksicht-
nahme auf  Menschen und Tiere.

Jungwildrettung zur Mähzeit
Gemeinsam schützen Jäger und Land-
wirte den Wildnachwuchs
Der Mai ist der Geburtsmonat vieler 
heimischer Wildtiere wie z.B. Feldha-
sen, Fasane, Rebhühner oder Rehkitze. 
Zur Setzzeit suchen sich die Muttertiere 
ruhige Plätze, u.a. in den Wiesen. Das 
hohe Gras soll den Jungtieren ausrei-
chend Schutz bieten. Was vor natürli-
chen Feinden schützt, ist jedoch leider 
nicht hilfreich, sobald sich ein Mähwerk 
dem Versteck nähert. Bei Lärm oder 
Gefahr fliehen die jungen Tiere nämlich 
nicht. Der natürliche Schutzreflex sorgt 
dafür, dass sie sich noch tiefer in den 
Boden drücken und nicht bewegen. 

Gute Zusammenarbeit erspart unnö-
tiges Tierleid
Viele Jägerinnen und Jäger sind insbe-
sondere im Mai und Anfang Juni beina-
he täglich im Einsatz, um die Landwirte 
bei der Kitzrettung zu unterstützen und 
leisten damit einen wertvollen Beitrag 
zum aktiven Schutz von Wildtieren.
Von dieser guten Zusammenarbeit pro-
fitieren aber nicht nur die Wildtiere, son-
dern auch die Landwirte selbst, denn es 
verringert sich dadurch auch die Gefahr 
von Botulismus bei Rindern, der durch 
Tierkadaver im Futter hervorgerufen 
wird.

Gezielte Projekte zur Kitzrettung 
Mit gezielten Maßnahmen vor und auch 
während der Mahd können jährlich zahl-

reiche Jungtiere gerettet werden. Einge-
setzt werden unter anderem an Stangen 
flatternde Kunststoffsäcke oder auch 
technische Wildretter, welche an den 
Traktoren befestigt werden und mittels 
Infrarotsensoren oder Schall die Tiere 
aufspüren. Immer stärker nachgefragt 
wird der Einsatz von Drohnen. Diese 
überfliegen ferngesteuert die Wiesen 
und mittels Wärmebild wird angezeigt, 
wo sich Kitze, aber auch brütende Fas-
anhennen oder junge Feldhasen verste-
cken. Die Jungwildrettung mit Coptern 
ist seit einigen Jahren zur modernen Kö-
nigsdisziplin herangewachsen. Mit kaum 
einer anderen Methode können Jungtie-
re derart schnell und zuverlässig lokali-
siert und in Sicherheit gebracht werden. 
Wichtig ist dabei, dass die Tiere nicht 
den menschlichen Geruch annehmen. 
Deshalb tragen die Retter Handschuhe 
oder nutzen Gräser und Blätter, um ih-
ren Geruch nicht auf  die Jungtiere wie 
das Rehkitz zu übertragen.

Seit Jahren engagiert sich die OÖ Jägerschaft gemein-
sam mit den Landwirten für den Schutz der jungen 
Wildtiere, um unnötiges Tierleid zu verhindern.

Foto: M. Schosser

Auf  der Website www.fragen-zur-jagd.
at eröffnet der OÖ Landesjagdverband 
interessante Einblicke in die Welt der 
Jägerinnen und Jäger sowie unserer hei-
mischen Wälder und Wildtiere. Schauen 
Sie doch einmal hinein. Oder besuchen 
Sie auch unsere Facebook-Seite: htt-
ps://www.facebook.com/ooeljv
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Selbstschutz ist der beste Schutz beim: 
RADFAHREN
Sicheres Radfahren beginnt bereits mit einem einwandfrei-
em Fahrrad! Neben den gesetzlichen Fahrregeln ist auch 
der persönliche Fahrstil für die Verkehrssicherheit ent-
scheidend: wer risikoreich fährt, erhöht die Unfallgefahr! 
Für die persönliche Sicherheit beim Radfahren spielen 
auch die Bekleidung und Ausrüstung eine wichtige Rolle.

Ausstattung des Fahrrades:
• Zwei von einander unabhängige Bremsen
• Rutsch-sichere Pedale mit gelben Rückstrahlern
• Helltönende Klingel
• Beleuchtung: vorne mit einem hellleuchtenden, mit dem 

Fahrrad fest verbundenen Scheinwerfer, der die Fahr-
bahn mit weißem oder hellgelbem, ruhendem Licht be-
leuchtet, hinten mit einem roten Rücklicht

• Rückstrahler: vorne mit einem weißen, hinten mit einem 
roten Rückstrahler, die mit dem Licht verbunden sein 
dürfen, an den Pedalen mit gelben Rückstrahlern, an 
den Reifen zusammenhängend bzw. an jedem Rad mit 
mindestens zwei nach beiden Seiten wirkenden gelben 
Rückstrahlern

• Bei Tageslicht und guter Sicht dürfen Fahrräder ohne 
Beleuchtung verwendet werden

Tipps für unterwegs:
• Unbedingt passenden Fahrradhelm tragen, insbesondere 

für Kinder ein Muss
• Helle, gut sichtbare Kleidung tragen – zusätzlich werden 

Reflektorstreifen empfohlen
• Deutliche Handzeichen geben
• Langsam auf  Kreuzungen zufahren
• Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten und dem eige-

nen Können anpassen
• Vorrang anderer beachten
• Blickkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern suchen
• Nicht nebenbei Musik hören oder telefonieren

Schützen Sie Ihr Fahrrad durch eine Codierung (Sicher-
heitscode). Wird ein codiertes Fahrrad gefunden, kann das 
Rad mit dem eingravierten Code-Kürzel dem rechtmäßi-
gen Besitzer rasch zugeordnet werden. Codierte Fahrräder 
verleiten auch weniger zum Diebstahl!

Selbstschutz ist der beste Schutz:
SICHERHEIT BEI DER GARTENARBEIT
Der Frühling lockt die Hobbygärtner ins Freie. Doch die 
Gartensaison ist nicht ungefährlich, jährlich verletzen sich 
mehr als 10.000 Österreicher bei der Arbeit in der Bota-
nik so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden 
müssen.

Schutzkleidung:
• Handschuhe und feste Schuhe sind notwendig
• Eine Schutzbrille bietet Schutz vor Staub, fliegenden Spä-

nen oder zurückschlagenden Ästen
• Eng anliegende Kleidung tragen, damit nichts in Maschi-

nen und Geräte gezogen werden kann
• Eine Badebekleidung ist nicht für die Gartenarbeit geeig-

net (Sonnenbrand,...) - Kopfbedeckung nicht vergessen!

Maßnahmen:
• Auf  Impfschutz achten (Tetanus, Zecken,...)
• Langstielige Geräte und eine Scheibtruhe verwenden, um 

eine gebückte Arbeitshaltung zu vermeiden
• Leiter vor Aufstieg auf  ihre Funktionstüchtigkeit über-

prüfen - auf  einen sicheren Stand und rutschhemmende 
Sprossen achten

• Bei Verwendung von Chemikalien nicht nur die Schutz-
brille, sondern auch eine Atemschutzmaske tragen - die 
Chemikalien anschließend sicher aufbewahren

• Die Kabel der elektrischen Geräte müssen für die Arbeit 
im Freien geeignet sein

• Parallel zum Hang den Rasen mähen, damit man bei ei-
nem Sturz nicht unter den Mäher rutscht

• Vorsicht vor Wespen- und Hornissennestern

Weitere Tipps:
• Ein Erste-Hilfe-Koffer sollte immer in der Nähe sein
• Notrufnummern ins Gedächtnis rufen (Feuerwehr 122, 

Rettung 144)
• Keine Gartengeräte herumliegen lassen, denn diese kön-

nen zu gefährlichen Stolperfallen werden

Nehmen Sie sich nicht zu viel Gartenarbeit auf  einmal vor 
und führen Sie nicht stundenlang die gleiche Tätigkeit aus!

DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

• Feuerwerkskörper dürfen nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen, halten Sie sie auch von alkoholisierten Menschen fern

• Feuerwerks-, Knall- und Sprengkörper nicht selbst herstellen
• Diese grundsätzlich nur nach Gebrauchsanweisung und nur im 

Freien verwenden
• Witterungs- und Umgebungsbedingungen beachten (Wind-

verhältnisse, nahe gelegene Gebäude, Brennbarkeit der Umge-
bung)

• Abschuss nur aus fest verankerten Röhren (niemals aus der 
Hand)

• Auch nicht vom Balkon zünden oder herunterwerfen
• Feuerwerkskörper nicht zusammenbündeln oder gemeinsam 

anzünden
• Zuseher sollten genügend Sicherheitsabstand einhalten
• Beachten Sie die Ruhezone vor Spitälern und Pflegeheimen

Nach dem Anzünden:

• Sicherheitsabstand einnehmen
• Blindgänger frühestens nach zehn Minuten wieder angreifen 

und entsorgen, keine weiteren Zündversuche, nie daran basteln
• Besser: Mit Wasser übergießen, um eine unkontrollierte Nach-

zündung zu vermeiden
• Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch zu einer Verlet-

zung gekommen sein, kühlen Sie die Verbrennung mit kaltem 
Wasser oder Schnee, suchen Sie notfalls einen Arzt auf

   Verstöße gegen das Pyrotechnik-Gesetz werden mit hohen Geld-
strafen geahndet!

Selbstschutz ist der beste Schutz bei: 

SILVESTERKNALLEREI

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Der Jahreswechsel naht und damit auch wieder die Zeit der Feuerwerkskörper. Unsachgemäßes Hantieren, 
Abfeuern unter Alkohol, die verantwortungslose Weitergabe von Feuerwerkskörpern an Kinder, fehlerhafte 
Feuerwerkskörper, Witterungseinflüsse, selbst produzierte Knallkörper, illegale Böller sowie Vandalismus mit 
Feuerwerkskörpern führen aber jährlich zu zahlreichen Unfällen mit Personen- und Sachschäden.
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Der Jahreswechsel naht und damit auch wieder die Zeit der Feuerwerkskörper. Unsachgemäßes Hantieren, 
Abfeuern unter Alkohol, die verantwortungslose Weitergabe von Feuerwerkskörpern an Kinder, fehlerhafte 
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DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Vorsichtsmaßnahmen beachten:

• Kaufen Sie einen frischen Adventkranz bzw. Christbaum. Bevor 
er gebraucht wird, bewahren Sie ihn an einem kühlen Ort

• Wählen Sie für den Baum einen möglichst kippsicheren Stand-
ort, der sich weder neben Wärmequellen (Öfen, Heizkörper, 
etc.) noch in unmittelbare Nähe von Vorhängen befindet

• Achten Sie darauf, dass Zweige und Dekorationsmaterial einen 
möglichst großen Abstand zu den Kerzen aufweisen

• Entzünden Sie die Kerzen Ihres Christbaumes von oben nach 
unten und löschen Sie diese von unten nach oben. Lassen Sie 
die Kerzen nie ganz herunterbrennen

• Vorsicht mit Wunderkerzen - akute Gefahr durch glühend ab-
spritzenden Funken

• Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie in der Nähe des Christbau-
mes spielen

• Halten Sie geeignete Löschmittel (Wasser, Feuerlöscher, Lösch-
decke) immer bereit

• Kerzen auf Adventkränzen und Christbäumen müssen ausge-
wechselt werden, bevor sie zu tief niederbrennen und schon 
das umliegende Gehölz erreichen

Häufige Brandauslöser sind vergessene Kerzen!

• Lassen Sie offenes Feuer und Licht nie ohne Aufsicht
• Kerzen sollen immer in Haltern mit Auffangschalen aus nicht-

brennbarem Material verwendet werden
• Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Gefahren bei Kerzen 

und Feuer, üben Sie zudem mit ihnen den Ernstfall

   Sollte es zu einem Brand kommen, bewahren Sie Ruhe und alarmie-
ren Sie unverzüglich die Feuerwehr unter der Notrufnummer 122.

Selbstschutz ist der beste Schutz: 

BRANDSCHUTZ ZU WEIHNACHTEN

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Flackernde Kerzen und  Lichter verbreiten zur Weihnachtszeit besinnliche Stimmung in der Wohnung. Doch alle 
Jahre wieder steigen in der Advent- und Weihnachtszeit die Brandfälle sprunghaft an. Meistens sind Leichtsinn 
und Unachtsamkeit die Gründe für die Wohnungsbrände.
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Flurreinigung

Die Gemeinde Steinhaus hat sich auch 
heuer wieder an der Flurreinigungsak-
tion „Hui statt Pfui“ beteiligt. Zahlrei-
che Steinhauserinnen und Steinhauser 
haben in der Zeit von 1. bis 9. April 
den weggeworfenen Müll entlang von 
Wegen, Straßen und Grünflächen im 
Gemeindegebiet eingesammelt. Ent-
sprechende Materialien (Handschuhe, 
Müllsäcke sowie Warnwesten für Kin-
der) wurden vom BAV Wels-Land zur 
Verfügung gestellt. 
Die befüllten Müllsäcke wurden von 
den Sammlern an gut sichtbaren Stellen, 
neben der Straße platziert und von unse-
ren Bauhofmitarbeitern eingesammelt. 

Bei der Flurreinigungsaktion wurden 
im gesamten Zeitraum ca. 240 kg Müll 
gesammelt, darunter befanden sich auch 
Glasflaschen, Dosen und Plastikfla-
schen.

Die Gemeinde Steinhaus bedankt sich 
bei allen freiwilligen Helfern für ihren 
Einsatz und bittet auch für die nächste 
Flursäuberungsaktion wieder um zahl-
reiche Mithilfe.

Hier ein paar Eindrücke von unseren 
fleißigen Sammlerinnen und Sammlern:
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Information des Bezirks-
abfallverbandes (BAV)
Wels-Land

Altglassammlung: Zwei Kammern - 
ein Ziel
„Klirrr!“ und schon ist das leere Sugoglas 
in der Einwurföffnung des Glascontai-
ners verschwunden. Die Sammelcontai-
ner trotzen jeder Witterung – standfest 
lassen sie Sturm, Hitze und strömenden 
Regen über sich ergehen. Dem einen 
oder anderen Behälter sind diese Stra-
pazen jedoch schon anzusehen. Nach 
und nach wurden und werden deshalb 
alte, in die Jahre gekommene Glascon-
tainer im Bezirk Wels-Land durch neue 
Doppelkammerbehälter ersetzt. Wie der 
Name schon sagt, befinden sich dort im 
Inneren zwei abgetrennte Kammern, 
eine für Weißglas und eine für Buntglas. 
Zur Entleerung wird der gesamte Be-
hälter über den Sammel-LKW gehoben. 
Die Bodenklappen können danach ein-
zeln geöffnet werden. Da der Laderaum 
mit einer Zwischenwand abgetrennt 
ist, werden die zwei Altglassorten auch 
nicht vermischt. Das Weißglas fällt an-
schließend in den Weißglas, das Buntglas 
in den Buntglasbereich des LKWs. 
Durch die Doppelkammerbehälter ist 
nur mehr ein Hebevorgang für Weiß- 
und Buntglas notwendig und das be-
schleunigt die Entleerzeit pro Standort 
erheblich. Zudem sind die neuen Behäl-
ter lärmgedämmt, was sie zu angeneh-
men Nachbarn macht. 

Am Ende jeder Sammeltour wird das 
Altglas nach Kremsmünster (zur Fa. 
Vetropack) gebracht, wo daraus wieder 
neue Glasverpackungen entstehen. 
Sie haben Entsorgungsfragen zur Glas-
verpackungssammlung? Rufen Sie am 
Misttelefon (07242 54060) an.

Information der Sozial-
beratungsstelle 

Die Sozialberatungsstelle ist eine 
wichtige Drehscheibe für Dienstleis-
tungen aus den Bereichen Gesund-
heit und Soziales. 
Ab Anfang Dezember 2021 erfolgt die 
Beratung wieder im Bezirksalten- und 
Pflegeheim Thalheim.

Informationen über Leistungen bzw. 
Vermittlung für alle Bürgerinnen und 
Bürger, z.B.:
• Beratung zur Wohnsituation
• Finanzielle Unterstützungsmöglich-

keiten (Beihilfen, Zuschüsse, Befrei-
ungen)

• Familienhilfe, ...
• Unterstützung bei Anträgen (z.B.: 

Pflegegeld, Pension)
• Unterstützung für pflegende Angehö-

rige (Entlastungsmöglichkeiten)
• Mobile Dienste
• Heim- und Haushaltsservice
• Mahlzeitendienste
• Teilstationäre Betreuung
• Beratung und Vermittlung bei Ge-

dächtnisschwäche
• Mobile Hopiz- und Palliativecare
• Alten- und Pflegeheime, Vermittlung 

von Kurzzeitpflege

Persönliche Beratung nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung.  

Nähere Informationen in der Sozialbe-
ratungsstelle Thalheim bei Barbara Tril-
sam

Öffnungszeiten:   
Montag, Dienstag, 
Donnerstag: von 
08:00 bis  12:00 
Uhr 

Tel.: 07242/207829
Mobil: 0664/1981105
sbs-thalheim.post@shvwl.at
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Familienkarten High-
lights

Mit der OÖ Familienkarte Wasser-
Fun in der Piratenwelt zum Halb-
preis
Captain Splash und sein Affe Chango 
sagen „Ahoi“ in der Aquapulco Piraten-
welt. Neben den fünf  Erlebnisrutschen 
finden kleine und große Freibeuter alles, 
was sie für einen aufregenden Tag voller 
Wasserspaß brauchen, angefangen beim 
extra abgetrennten Babybereich für die 
ersten Planscherlebnisse über die zahl-
reichen Wasserspielgeräte, dem Kletter-
pfad in luftiger Höhe bis hin zur stürmi-
schen Piratenbucht mit ihren tosenden 
Wellen. Ermäßigung im Mai: Preisbei-
spiele: 2 Stunden-Aufenthalt: 2 Erw. + 2 
Jugendliche 43,50 Euro (statt 87 Euro); 
Tageskarte: 2 Erw. + 2 Jugendl: 52 Euro 
(Statt 104 Euro) Jedes dritte und weitere 
Kind ist frei. 

Foto: Robert_Maybach

Wellness-Auszeit zum halben Preis 
in der Therme Geinberg vom 9. bis 
13. Mai
Sie kümmern sich den größten Teil 
unseres Lebens um uns, und es ist an 
der Zeit, die persönliche Alltagsheldin 
hochleben zu lassen. Deshalb verlängert 
die OÖ Familienkarte in Kooperation 
mit der OÖ Krone und der Therme 
Geinberg  den Muttertag und schenkt 
den fleißigen Mamas Zeit für sich selbst. 
Von Montag, 9. bis Freitag, 13. Mai er-
halten alle Mütter und Großmütter ge-
gen Vorlage der OÖ Familienkarte 50 
% Ermäßigung auf  den Eintritt in die 

Therme Geinberg. Preise: Tageskarte 
Therme: 14,75 Euro (statt 29,50), Ther-
me und Saunawelt: 22,50 Euro (statt 45 
Euro), Aufpreis für Oriental World: 15 
Euro (statt 25 Euro); 

Vom 9. bis 22. Mai zum Halbpreis 
über den Baumkronen die Seele bau-
meln lassen
In luftiger Höhe, am Naturerlebnispfad 
des Baumkronenweges in Kopfing, ge-
nießen Familien die Welt des Waldes 
und betrachten diese aus der Vogelper-
spektive. Auf  die kleinen Gäste wartet 
ein Spielplatz, der alle Kinderherzen 
höher schlagen lässt. Mitten im Wald, 
direkt beim Gasthof  Oachkatzl, wird 
hier auf  einer Fläche von 5.000 m2 Ab-
wechslung, Spiel und Spaß garantiert. 
Zu den Besonderheiten zählen unter an-
derem eine 50 m lange Tunnelrutsche, 
Trampolin, Riesenschaukel und Nieder-
seilgarten.  Diese und weitere Attraktio-
nen gibt es vom 9. bis 22. Mai zum hal-
ben Preis. Der Familieneintritt beträgt 
16 Euro (statt 32 Euro). Mehr Infos: 
zeitgerecht auf  www.baumkronenweg.at

Der perfekte Familienausflug ins In-
nviertel
Im DINOLAND Schloss Katzenberg 
begeben sich Familien auf  eine Reise in 
ein längst vergangenes Erdzeitalter mit 
mehr als 70 lebensgroßen Dinosauriern, 
Skeletten und Fossilien. Alle Dinosauri-
er-Modelle wurden unter wissenschaft-
licher Anleitung originalgetreu gefertigt. 
Einige können sich sogar täuschend 
echt bewegen und Geräusche von sich 
geben. Mit der exklusiven Jahreskarte 
können Inhaber der OÖ Familienkar-
te das DINOLAND eine ganze Saison 
lang  besuchen. Die Jahreskarten sind 
limitiert und nur bis 10. Mai bzw. solan-
ge der Vorrat reicht buchbar. Schon ab 
dem dritten Besuch ist der Ausflug für 
die ganze Familie gratis. Buchung: nur 
online über OÖ-Ticket, Genaue Infos: 
www.dino-land.at 

Familien am Ball
Der Fußballplatz entwickelt sich zuneh-
mend zu einem beliebten Treffpunkt 
für die ganze Familie. Mittlerweile trifft 
man Alt und Jung auf  den Tribünen der 
Fußballplätze an, wo Kinder, Eltern, 
Großeltern, Freunde und Bekannte glei-

chermaßen gespannt mit ihrem Verein 
mitfiebern. Um Familien den Zugang 
zu allen Meisterschaftsspielen in den oö. 
Amateurligen – von der Regionalliga bis 
zur 2. Klasse – und OÖ Cupspielen zu 
erleichtern, können alle Spiele von In-
habern der OÖ Familienkarte zum Ein-
zeleintritt besucht werden. Dies bedeu-
tet, dass ein Erwachsener den regulären 
Eintritt zahlt, alle anderen auf  der Karte 
eingetragenen Personen erhalten freien 
Eintritt. 

Oberösterreichs Museen laden zur 
Aktionswoche vom 7. bis 15. Mai 
Vom 7. bis 15. Mai 2022 laden mehr als 
70 Museen aus allen Regionen zum Mu-
seumsbesuch und zu besonderen Akti-
vitäten ein. Auch für Familien werden 
zahlreiche Ermäßigungen und spezielle 
Programmpunkte geboten. Begeben 
Sie sich gemeinsam auf  eine spannende 
Entdeckungsreise: Beim Erkunden neu-
er Themen, bei Aktiv-Workshops, bei 
einer Spurensuche mit unseren Vermitt-
lungsteams, oder beim Lösen kniffliger 
Aufgaben. Bitte informieren Sie sich vor 
dem Museumsbesuch über die Angebo-
te und Ermäßigungen auf  der Website 
des Verbundes Oberösterreichischer 
Museen. Infos zeitgerecht auf  www.oo-
emuseen.at 

Sommerspaß hoch2 mit der OÖ Fa-
milienkarte und der Pyhrn-Priel-Sai-
sonCard
Mit den Bergbahnen gipfelwärts schwe-
ben, spannende Museen besuchen, einen 
Die im südlichen Oberösterreich gelege-
ne Urlaubregion Pyhrn-Priel ist die per-
fekte Ausflugsdestination für Familien. 
Große Abenteuer für ganz kleines Geld, 
Besitzer der OÖ-Familienkarte haben 
Grund zur Freude: Sie  erhalten beim 
Kauf  einer SaisonCard für Erwachsene 
zum Preis von 75 Euro die SaisonCards 
für die Kinder (JG 2007-2016) gratis! 
Von Anfang Mai bis Anfang Novem-
ber gültig berechtigt sie zur kostenlo-
sen oder stark ermäßigten Nutzung von 
mehr als 70 Freizeiteinrichtungen sowie 
zur Teilnahme an zahlreichen Aktivan-
geboten. Infos: www.saisoncard.at

Erlebnis Donauschifffahrt - Kinder 
fahren am 30. April und 1. Mai gratis
Die MS Linzerin von Wurm & Noé 

Familie
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fährt ab 30. April von Mittwoch bis 
Sonntag die „Linzer Hafenrundfahrt“. 
Bei den Abfahrten um 11.00, 13.00 und 
15.00 Uhr können Familien bei die-
ser 100minütigen Schiffsrundfahrt den 
Linzer „Dreiklang“ aus Kultur, Indust-
rie und Natur erleben. Preise: Erw. 17 
Euro, am 30. April und 1. Mai: alle auf  
der Familienkarte eingetragenen Kinder 
kostenlos (statt 8,50 Euro); Zusätzlich 
jeden Freitag bis 2. Oktober, 15.00 Uhr: 
Erw. 17 Euro, alle auf  der Familienkar-
te eingetragenen Kinder kostenlos (statt 
8,50 Euro);  Anmeldung: Donauschiff-
fahrt Wurm & Noé, Tel. 0732/783607 
oder info@donauschifffahrt.eu 

Spaß & Action bei den Family All-
In-Days am 7. und 8. Mai am Wur-
bauerkogel
Am 7. und 8. Mai  finden die  Family All-
In-Days am Wurbauerkogel statt. Fami-
lien können zum All-In-Preis entweder 
von 9.30 bis 13.30 Uhr oder von 13.30 
bis 17.30 Uhr Alpine Coaster, Panora-
maturm und den Sessellift nach Belie-
ben nutzen, und das so oft sie möchten. 
Dieser unschlagbare Paketpreis rechnet 
sich bereits nach einmaliger Nutzung 
des Angebots. Damit Familien die At-
traktionen am Wurbauerkogel bestmög-
lich nutzen können, sind die Karten li-
mitiert. Auf  dem  Alpine Coaster dürfen 
Kinder ab 4 Jahre mitfahren. Preise: 2 
Elternteile + Kind/er 45 Euro, 1 Eltern-
teil + Kind/er: 30 Euro. Zusätzlich: 50 
% Ermäßigung für das 3D-Bogenschie-
ßen. Genaue Infos und Anmeldung zeit-
gerecht auf  www.familienkarte.at

Am 14. und 15. Mai zum Halbpreis 
zu den schönsten Berggipfeln in OÖ
Am 15. Mai ist der Internationale Tag 
der Familie. Also, nichts wie in die Wan-
derschuhe und los geht’s, denn die nach-
stehend angeführten Seilbahnen und 
die OÖ Familienkarte haben sich ein 
besonderes Zuckerl einfallen lassen: Sie 
laden Oberösterreichs Familien  am 14. 
und 15. Mai zu einer Berg- und Talfahrt 
zum Halbpreis ein. Teilnehmende Seil-
bahnen: Dachstein Krippenstein  Seil-
bahn – Obertraun, Gosaukammbahn - 
Gosau, Grünberg Seilbahn - Gmunden, 
Feuerkogel Seilbahn - Ebensee, Katrin-
Seilbahn - Bad Ischl, Wurzeralm-Stand-
seilbahn - Spital am Pyhrn; 

Tag der Beziehung am 14. Mai
Der „Tag der Beziehung“ ist eine 
Initiative des Familienreferates des 
Landes OÖ in Kooperation mit BE-
ZIEHUNGLEBEN.AT: Es gibt span-
nende Informationen und Impulse von 
erfahrenen Vortragenden und Zeit und 
Raum, miteinander in den Austausch 
zu gehen, als Paar und mit anderen El-
tern. Das gemeinsame Überlegen von 
Strategien für einen guten Umgang mit 
Medien und das Suchen von Lösungen 
für eine gemeinsame Nutzung diver-
ser Medien stehen im Vordergrund. 
Orte: Kremsmünster: Stift / Gmunden: 
Eltern-Kind-Zentrum Villa Gmund-
nerbunt / Linz: Eltern-Kind-Zentrum 
Figulystraße / Enns: Bunter Kreis / 
Uttendorf: Eltern-Kind-Zentrum; Un-
kostenbeitrag 15 Euro pro Paar; Anmel-
dung und genaue Infos zeitgerecht auf  
www.familienkarte.at

OÖ Familienkarte Junior Linzath-
lon - Hindernislauf  für Kinder und 
Jugendliche am 20. Mai
Beat the city heißt es auch heuer wie-
der für Kinder und Jugendliche im Al-
ter zwischen 8 und 15 Jahren beim OÖ 
Familienkarte Junior Linzathlon. Dabei 
handelt sich um einen Hindernislauf, bei 
dem in drei Altersklassen (8 bis 10 Jah-
re, 11 bis 13 Jahre und 14 bis 15 Jahre) 
angetreten werden kann. Bereits zum 
dritten Mal findet der Junior Bewerb 
am Vortag des Linzathlons statt. Hun-
derte begeisterte Kids haben an diesem 
abenteuerlichen Bewerb bereits teilge-
nommen, bei dem der Spaß immer an 
der ersten Stelle steht. Gestartet wird ab 
16.00 Uhr auf  der Unteren Donaulände 
in Linz. Startgebühr mit der OÖ Famili-
enkarte: 16 Euro (statt 20 Euro), gratis-
Laufshirt für jedes teilnehmende Kind! 
Anmeldung und genaue Infos zeitge-
recht auf  www.familienkarte.at

Abenteuer für Groß & Klein im IKU-
NA Naturresort
Viele neue Attraktionen für die ganze 
Familie mit ermäßigtem Online-Ticket! 
Das IKUNA Naturresort ist ein außer-
gewöhnlicher Ort für die ganze Familie. 
Hier kann man Spiel, Spaß und Action 
sowie die Natur (er)leben und mit allen 
Sinnen spüren. Durch die Eröffnung 
der fantastischen KIDS WORLD by 

IKUNA, einem Indoor-Park, können 
die Kinder auf  rund 1.000 m² springen, 
klettern und hüpfen – völlig unabhängig 
von Wetterbedingungen. Das angren-
zende Miraculix Pub & Parkcafé sorgt 
außerdem für die kulinarische Stärkung. 
Mit der OÖ Familienkarte kostet das 
Online-Familien-Ticket (gilt für 2 Er-
wachsene und bis zu 3 eingetragene 
Kinder) 39,50 Euro statt 60 Euro. Das 
Online-Familien-Ticket ist während der 
gesamten Saison 2022 einlösbar. Einzel-
tickets für KIDS-World by Ikuna: 9,60 
(statt 12 Euro) pro Person. Dieses Ti-
cket ist ausschließlich vor Ort zu erwer-
ben. 

Väter-Aktionstage 2022
Zum Anlass des Vatertages veranstal-
tet das OÖ Familienreferat zwischen 
31 Mai und 11. Juni gemeinsam mit der 
Katholischen Männerbewegung und 
den Familienorganisationen abenteuerli-
che und spannende Entdeckungstouren 
für Kinder und Väter. Interessante Pro-
grammpunkte von Wanderungen über 
Erkundungstouren bis hin zu einem 
Theaterbesuch warten darauf, dass Pa-
pas gemeinsam mit ihren Kindern eine 
erlebnisreiche Zeit verbringen. 

Fest der Natur am 25. Juni 
Österreichs größtes Naturfest findet am 
Samstag, den 25. Juni zwischen 10.00 
und 18.00 Uhr im Linzer Volksgarten 
statt und bietet Natur zum Erleben, 
Staunen, Hören und Anfassen. Viele 
Naturschutzorganisationen und – 
vereine sind vertreten und stellen ihre 
Aktionen und Projekte vor. Zahlreiche 
Aussteller aus Oberösterreich und dar-
über hinaus informieren über die Natur 
und viele bieten bei ihren Ständen inte-
ressantes Kinderprogramm an. Kulina-
risch verwöhnt das Genussland Oberös-
terreich mit regionalen Köstlichkeiten. 
Eintritt frei! Mehr Infos zeitgerecht auf  
www.festdernatur.at

Alle Informationen zu den aktuellen 
Aktionen der OÖ Familienkarte finden 
Sie zeitgerecht auf  www.familienkar-
te.at und der OÖ Familienkarte-App. 
Dort können Sie auch unseren Newslet-
ter abonnieren, und Sie werden immer 
rechtzeitig über alle Highlights infor-
miert.

Familie
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Der Glasfaserausbau in Steinhaus geht 
mit großen Schritten voran und wird 
in den kommenden Jahren ins Finale 
gehen. Die Firma Nöhmer arbeitet mit 
Hochdruck daran die Gemeinde Stein-
haus mit der begehrten und zukunftsori-
entierten Glasfaser zu versorgen. 
Das Unternehmen kann auf  jahrzehn-
telange Erfahrung und Pionierarbeit 
im Bereich Kommunikationstechnik 
zurückgreifen. Als Vorreiter im Breit-
bandausbau etabliert sich seit 2002 
die Marke Cablevision Nöhmer. Das 
junge, engagierte Team hat sich der 
Vision verschrieben „Immer schnelles 
Internet“ in jeden Haushalt zu bringen.
Seit Sommer 2021 graben 2 hoch moti-
vierte Nöhmer Bautrupps in Steinhaus. 
Die Grabungsarbeiten in den Gebieten 
Taxlbergstraße, Nikolausstraße, Ober-
hart Richtung Sportplatz und Teile von 
Unterhart sind bereits abgeschlossen.

Ein (Glasfaser-)„Herz“ für Stein-
haus 
Kommend von Sattledt und Steinerkir-
chen baut sich die Firma Nöhmer vor 
Richtung Norden. Für 2022 ist geplant 
bestehende Ausbaugebiete wie Schör-
gendorf, Eggenstorf  und Unterhart 
Richtung Zentrum weiter auszubau-
en. Sobald der Hauptverteiler in der 
Nähe vom Gemeindeamt angeschlos-
sen wurde, steht dem weiteren Ausbau 
des gesamten Gemeindegebietes nichts 
mehr im Wege. Der Hauptverteiler wird 
im Herzen der Gemeinde Steinhaus 
alle umliegenden Gebiete mit „Immer 
schnellem Internet“ versorgen.

Wie komme auch ich zu meinem 
Hausanschluss?
Wichtig für die Planung des Ausbaus 
ist es, dass alle Interessierten sich recht-
zeitig vor Beginn der Grabungsarbeiten 
melden. Wenn Sie Interesse an einem 
Anschluss an das 
„Immer schnelle In-
ternet“ von Cablevi-
sion Nöhmer haben, 
bekunden Sie die-
ses direkt bei Ihrem 
Fachberater, Michael 
Haffner, unter mi-
chael.haffner@cn.at 

oder 0664 78009411. Er berät Sie gerne 
telefonisch, schriftlich oder persönlich 
bei Ihnen zuhause.

Alles aus einer Hand – von der Pla-
nung bis zur Aktivierung
Auf  Wunsch kommt das derzeit im 
Ort tätige Team von Cablevision 
Nöhmer gerne zu Ihnen nach Hause 
und übernimmt die Anschlussarbeiten. 
Sorgenfrei, rasch und sauber!

GIGAschnelle Bandbreiten –               
1000 Mbit/s
Die Zukunft liegt im Glasfaserinternet – 
Nöhmer Internet kann mehr:
• Hohe Geschwindigkeit 

• Bandbreiten von 1.000 Mbit/s mög-
lich

• Konstante Leistung
• Von mehreren Familienmitgliedern 

genutzt und trotzdem leistungsstark
• Störungsfreies Onlinestreaming

Kontaktdaten
Nöhmer Glasfaser GmbH
Gahberggasse 19
4861 Schörfling am Attersee
Telefon: +43 (07662) 3131
Fax: +43 (07662) 3131-14
E-Mail: office@cn.at
Web: www.cn.at

Glasfaserausbau in Steinhaus

Was bedeutet „Duale Zustellung“ 
für die Gemeindevorschreibung?
Die Vorschreibungen Ihrer Gemeinde 
werden Ihnen auf  elektronischem Wege 
zugestellt. Dieser Service ist für Sie na-
türlich kostenlos!

Was ist zu tun?
Schicken Sie einfach eine kurze E-Mail 
an: mayr@steinhaus.ooe.gv.at von der 
Adresse, an die künftig die Vorschrei-
bung versendet werden soll. 

Bitte geben Sie als Betreff  an: Ja, ich 
möchte meine Vorschreibung elektro-
nisch erhalten. Im Textfeld geben Sie 
bitte ihren Namen und Ihre Anschrift 
bekannt und schon sind Sie das nächste 
mal dabei! 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie 
bei Herrn Mayr, Tel.: 07242/27455-15.

Ein positiver Nebeneffekt – Sie helfen 
dadurch Papier zu sparen und die Um-
welt zu schonen.  

Duale Zustellung der Gemeindevorschreibungen bei 
Abbuchungsaufträgen 
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V e r a n S t a l t u n G e n

April 
Freitag, 29. April
Musikverein
Maiblasen 
Siedlungen in Oberschauersberg und 
Traunleiten

Samstag, 30. April
Musikverein 
Maiblasen Ort

Mai
Sonntag, 1. Mai
Musikverein
Maiblasen 
Ortschaften

Sonntag, 8. Mai
Landjugend
Muttertagssingen
Pfarrkirche

Dienstag, 10. Mai
Seniorenring Wels-Land-Süd
Muttertagsausflug

Donnerstag, 12. Mai
Seniorenbund
Mutter- und Vatertags-aus-
fahrt

Sonntag, 15. Mai
FF Traunleiten und FF Steinhaus
Florianifeier mit Fahrzeug-
einweihung

Sonntag, 22. Mai
Pfarre 
Ehejubiläumsfeier 
Pfarrkirche 

Sonntag, 22. Mai
Goldhauben- und Kopftuchgruppe
Trachtensonntag mit Kunst-
handwerksmarkt
Dorfplatz

Montag, 23. Mai
Bäuerinnen
Vortrag „Durchstarten mit der 
5-Elemente Ernährung“
Pfarrhof, 19:00 Uhr

Juni

Sonntag, 12. Juni 
Erstkommunion
Pfarrkirche

Dienstag, 14. Juni
Seniorenring Wels-Land-Süd
Stammtisch

Veranstaltungen/Allgemeines

Donnerstag, 16. Juni
Pfarre 
Fronleichnamsprozession

Sonntag, 19. Juni 
FF. Steinhaus
Frühschoppen mit Kinderlauf
Feuerwehrhaus Steinhaus 

Freitag, 24. Juni
Theatergruppe Steinhaus 
Theateraufführung
Theaterstadel, Eberstalzeller Straße 10

Samstag, 25. Juni
Theatergruppe Steinhaus 
Theateraufführung
Theaterstadel, Eberstalzeller Straße 10

Samstag, 25. Juni 
Firmung
Pfarrkirche, 15:00 Uhr

Sollten sich Änderungen hinsicht-
lich der Veranstaltungen ergeben 
(Terminänderung, etc.) sind diese 
bitte am Gemeindeamt Steinhaus 
bekannt zu geben. 
Es ist uns ein Anliegen, den Veran-
staltungskalender stets aktuell zu 
halten. Änderungen werden recht-
zeitig bekanntgegeben.

G
GemüsekisteSalz

KAMMER

Gut

Zustellung 
vor Ihre 

Haustüre

www.salzkammergut.gemuesekiste.at

REGIONAL
EINFACH

VOR DIE HAUSTÜRE

Unsere Gemeinde auf  
Ihrem Smartphone – mit 
Gem2Go.
Mit der Info und Service-App Gem2Go 
verfügen Sie auf  Ihrem Smartphone 
über alle Informationen unserer Hei-
matgemeinde. Vom richtigen Ansprech-
partner bis zu den Öffnungszeiten des 
Gemeindeamtes. Lassen Sie sich z.B. 
über die App an die Müll-Abholtermine 
oder die nächste Veranstaltung in unse-
rer Gemeinde erinnern. 

Gem2Go kostenlos nutzen!
Sie finden die App in den Stores von 
Apple, Google oder Windows. Laden 
Sie sich Gem2Go kostenlos auf  Ihr 
Smartphone.
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dürfen sich an einer breiten Palette mit 
verschiedenen Farben bedienen und 
sich sogar die Größe ihres Papiers aus-
suchen. Wir merken jetzt schon, wie 
vertieft die Kinder hier in ihr Werk sind.

Kinder bringen auf  diese Art und Weise 
die Dinge zum Ausdruck, die sie gera-
de beschäftigen. Ob es nun die riesige 
Geburtstagstorte für die Oma war oder 
der Wohnwagen, weil sie gerade mit der 
Familie auf  Urlaub waren – „Eindruck 
drängt nach Ausdruck“! Das Gestalten 
ist die Form der Kinder „über etwas 
Nachzudenken“. 

Volksschule

Weltspartags-Geschenke einmal an-
ders
Jedes Jahr durften die Kinder der Volks-
schule die Raiffeisenbank Steinhaus be-
suchen. Es wurde Erspartes einbezahlt 
und danach gab es eine kleine Lektion 
über die Aufgaben einer Bank. 
Dies konnte heuer – wie so viele Aktio-
nen – wegen Corona nicht stattfinden. 
Aus diesem Grund beschlossen die Ver-
antwortlichen das vorgesehene Budget 
der Volksschule im Ort für den Kauf  
diverser Spiele im Pausenhof  und Turn-
saal zur Verfügung zu stellen. Das war 
eine tolle Sache und wir kauften eine 
Reihe beliebter Materialien ein. Dafür 
bedanken sich die SchülerInnen und 
Lehrkräfte ganz herzlich!

Leseolympiade
Leider konnte heuer wieder kein Be-
zirkswettbewerb zur Leseolympiade 
stattfinden. Die drei Schulsieger wurden 
jeweils mit einem Geschenk der Bank 
entschädigt und ihre besonderen Leis-
tungen gewürdigt.

Obwohl kein Abschlussrennen abgehal-
ten werden konnte, bildete die Übergabe 
der Medaillen und Urkunden den krö-
nenden Abschluss dieser drei wirklich 
gelungenen Tage, die jedes Kind beim 
Heimkommen voller Stolz seinen Eltern 
und Freunden zeigen konnte und somit 
auch ein nettes Erinnerungsstück an 
diesen Skikurs hat. 
Natürlich kann so ein reibungsloser und 
durchwegs perfekter Ablauf  nicht ohne 
Hilfe funktionieren. Somit einen herzli-
chen Dank an alle Begleitpersonen, an 
das Busunternehmen Ecker, die Ski-
schule Stodertal, die Sponsoren, allen 
Eltern und teilnehmenden Kindern und 
dem Kindergarten für die zahlreiche 
Unterstützung. Somit noch einmal vie-
len Dank an Alle und alles Liebe.

Unser Malatelier
Wer in letzter Zeit unseren Kindergarten 
betreten hat wird bemerkt haben: seit ei-
nigen Wochen haben wir ein neues Ma-
latelier direkt gegenüber des Eingangs. 
Schon länger konnten wir beobachten, 
dass das Malen mit Wasserfarben oder 
anderen Flüssigfarben die Kinder ma-
gisch anzieht und als es das Budget dann 
zuließ, konnten wir alles dafür anschaf-
fen. Wir beschäftigen uns aber nicht nur 
damit, welches Material wir dafür brau-
chen, sondern auch im Team führten 
wir Besprechungen darüber, wie wir die 
Kinder bestmöglich dabei begleiten. 

Unsere Woche ist nun getaktet in „Mal-
tage“, an denen jeden Tag eine andere 
Gruppe an der Reihe ist. Die Kinder 

Kindergarten

Skikurs
Viele von uns können sich vielleicht 
noch an den ersten Skikurs bzw. an den 
ersten Ausflug ohne die eigenen Eltern 
erinnern. Beim diesjährigen Skikurs vom 
16. bis 18. März, organisiert für die Kin-
der des Kindergartens, ging es 23 muti-
gen und skibegeisterten Kindern genau-
so. Es war für viele Kinder, ein Ausflug 
vieler erster Male: sei es nun das Reisen 
mit einem Reisebus, der erste Ausflug in 
einer größeren Gruppe ohne Eltern, das 
erste Gondelfahren oder das erste Ski-
fahren. Trotz anfänglicher Trennungs-
schmerzen, Aufregung und Nervosität, 
kann ich sagen, dass sich alle Kinder von 
ihrer besten Seite gezeigt und Spaß am 
Skifahren gefunden haben. 



 21Mai/Juni 2022

Steinhauser Gemeindenachrichten

Fasching
Am Faschingsdienstag war corona-
bedingt wieder kein Rundgang durch 
den Ort möglich. In den Klassen wurde 
jedoch trotzdem für zwei Stunden lus-
tig gespielt und gefeiert. Als Krönung 
erhielten alle SchülerInnen und auch 
die Lehrerinnen wieder einen leckeren 
Krapfen – ein Danke an die Verantwort-
lichen der Raiba Steinhaus.

Jungschar

Beugerl backen
Mit dem Beginn der Fastenzeit durften 
die „Fasten-Beugerl“ natürlich nicht 
fehlen. Also backten wir mit den Jung-
scharkindern am 25. März viele leckere 
Gebäcke. 

Osternester suchen
Am 9. April besuchte uns frühzeitig der 
Osterhase und versteckte viele Nester. 
Die Kinder suchten eifrig, bis auch die 
letzte Überraschung gefunden wurde. 

Kinder/Jugend/Vereine

Um den Vormittag ausklingen zu lassen, 
spielten wir noch lustige Gruppenspiele 
gemeinsam.

Union Steinhaus, Sekt. 
Fußball

Union Kremsmüller Steinhaus star-
tet wieder durch
Nach einer langen Corona bedingten 
Pause, darf  endlich wieder mit vollem 
Einsatz Fußball gespielt werden. Von 
der U07 bis zur Kampfmannschaft sind 
sich alle einig: Mit vollem Einsatz star-
ten wir gemeinsam in die neue Meister-
schaft!

Momentan stellt die Union Steinhaus 
acht Mannschaften; U07, U08, U10, 
U11, U13, U16, Reserve und Kampf-
mannschaft.

Die Kampfmannschaft startete am      
19. März in die Meisterschaft und absol-
vierte bis jetzt vier Meisterschaftsspiele.
Kurz darauf  folgte unser Nachwuchs 
am 1. Aprilwochenende mit vollem 
Tatendrang in die lang herbeigesehnte 
Meisterschaft.

Weiteres veranstaltete die Union Stein-
haus am 9. April mit großem Erfolg das 
U08 – Turnier. Trotz Schlechtwetter ga-
ben die Kinder ihr Bestes und wurden 
von den Eltern und Großeltern voller 
Stolz angefeuert.

Am 7. Mai und 25. Juni finden die Heim-
turniere der U07 statt.

Für die Fans der Union Steinhaus gibt 
es ein weiteres Highlight. Auf  der  neu 
aufbereiteten Homepage (www.union-
steinhaus.at) werden alle Spieltermine 
von klein bis groß, sowie alle aktuellen 
News und Infos übersichtlich darge-
stellt. Weiteres wurden auch alle Spieler 
inklusive Spielerbild hinterlegt.

Wir wünschen unseren Spielern eine 
gute Meisterschaft und freuen uns nun 
auf  eine spannende Saison.

Ortsbauernschaft

Aktion „Wir sorgen für bessere 
Sicht“
Wie schon in den vergangenen Jahren, 
sorgt die Ortbauernschaft Steinhaus 
mit der Aktion „Wir sorgen für bessere 
Sicht“ für mehr Sicherheit bei Kreuzun-
gen. Auch heuer werden wir bei Maisfel-
dern im Kreuzungsbereich die Pflanzen 
entfernen, um eine bessere Sicht in den 
Querverkehr zu gewähren. 

An dieser Stelle möchten wir uns jetzt 
schon sehr herzlich bei den Landwirten 
bedanken, die uns bei dieser Aktion un-
terstützen.
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Musikverein

Frühjahrskonzert 2022
Eine Weile war es wieder still um den 
Musikverein geworden, doch am 12. 
März konnten wir endlich wieder ein 
Konzert veranstalten. Zahlreiche Gäs-
te sind unserer Einladung gefolgt und 
lauschten den Klängen des Musikverei-
nes. Erstmals konnte der Konzertabend 
auch über Livestream mitverfolgt wer-
den. 

Eröffnet wurde der Abend mit den 
Darbietungen der Jungmusiker, unseren 
Musicussen. Mit den Stücken „Meet the 
Flintstones“ und „Kleiner Festmarsch“ 
wurden das Konzert eröffnet. Die Mu-
sicussen meisterten ihren Auftritt mit 
Bravour. 

Ein besonderes Highlight war das ge-
meinsame Stück der Musicusse und 
MusikerInnen. Der Marsch „Spiel-
mannsgruß“ war das Abschlussstück 
der Jungmusiker und zugleich das erste 
Stück der „großen“ Musiker. Danach 
wartete ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf  die Besucher. Zu hören gab 
es „The Lion King“, „Pirates oft he 
Caribbean“, „Sound of  Silence”, “Im 
Eilschritt nach Sankt Peter“, „Zeitlos“, 
„Queens Park Melody“ und „Music“. 
Zum Schluss durfte ein traditioneller 
Marsch nicht fehlen. Mit „Unter dem 
Doppeladler“ beendeten wir unser 
Konzert.

Unsere Jugendreferentin Michaela Fos-
odeder hat nach 17 Jahren ihre Tätigkeit 

als Jugendreferentin an Theresa Schedl-
berger übergeben. 
An diesem Abend wurden auch einige 
Ehrungen bzw. Auszeichnungen an un-
sere MusikerInnen überreicht.

Das Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Silber an Julia Breitwieser (Klarinette).

Die Verdienstmedaille in Bronze für 
15 oder mehr Jahre aktive Tätigkeit als 
Musiker erhielten Daniela Pocherdorfer, 
Florian Winetzhammer, Felix Hötzinger 
und Jürgen Hatheier.

Die Verdienstmedaille in Silber für 25 
oder mehr Jahre aktive Tätigkeit als Mu-
siker erhielten Andreas Holzinger und 
Christoph Pointinger. 

Das Ehrenzeichen in Silber für Funkti-
onäre die 15 oder mehr Jahre im Verein 
tätig sind wurde an folgende Musiker 
übergeben:
• Christoph Pointinger für 17 Jahre 

Stabführer und über 10 Marschwer-
tungen

• Franz Zauner für 21 Jahre Subkassier
• Michaela Fosodeder für 17 Jahre Ju-

gendreferentin

Wir möchten uns für den zahlreichen 
Besuch bei unserem Konzert bedanken, 
ein Konzert mit dem wir wieder etwas 
in die „Normalität“ vermitteln wollten. 
Es freut uns, dass auch einige über den 
Livestream die Darbietungen der Musi-
cusse und der Musikkapelle mitverfolgt 
haben. 

Jump Trampolinpark
Als Abschluss des Frühjahrskonzertes 
sind wir mit unseren Musicussen am 18. 
März in den Jump Trampolinpark nach 
Stadl Paura gefahren.
Wir haben uns beim Musikheim getrof-
fen und sind anschließend gemeinsam 
in den Trampolinpark gefahren. Die 
Kinder und Begleitpersonen konnten 
zweiStunden nach Herzenslust hüpfen 
und springen. Zwischendurch haben wir 
eine kleine Pause gemacht und uns ein 
bisschen gestärkt.

Müde und erschöpft vom Springen fuh-
ren wir um kurz nach 19:00 Uhr wieder 
nach Steinhaus zurück. Beim Musik-
heim wurden die Musicusse von den 
Eltern abgeholt. Es war ein sehr sportli-
cher und lustiger Nachmittag. 
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Jungmusikerwerbung 
Die Jugendarbeit ist für unseren Verein 
sehr wichtig, deshalb veranstalten wir 
jedes Jahr eine Jungmusikerwerbung. 
Heuer fand diese am 21. März statt. Die 
3. und 4. Klasse der Volksschule Stein-
haus besuchten uns im Musikheim.
Zu Beginn durften die Kinder im Probe-
raum Platz nehmen. Nach einer kurzen 
Einleitung wurden die Schüler in zwei 
Gruppen geteilt. 

Die erste Gruppe konnte gleich mit 
dem probieren der Instrumente begin-
nen, während die anderen mit unserer 
Jugendreferentin Theresa Schedlberger 
in einen anderen Raum gingen. Dort 
erzählte sie den Kindern einiges über 
den Musikverein, die Musicusse und das 
Erlernen eines Instrumentes. Nach ca. 
30 Minuten wurden die Gruppen ge-
tauscht. 

Zum Schluss durfte jedes Kind mit ei-
nem Instrument in der Musikuniform 
ein Foto als Erinnerung machen. Diese 
Fotos wurden am nächsten Tag in der 
Volksschule ausgeteilt.

An dieser Stelle möchten wir uns auch 
bei den Musikern bedanken, die sich an 
diesem Vormittag für die Jungmusiker-
werbung Zeit genommen haben. 
Wir hoffen, die Kinder hatten einen 
schönen Vormittag bei uns im Musik-
heim und wir konnten das eine oder 
andere Kind zum Erlernen eines Instru-
mentes begeistern.

Generalversammlung
Am 1. April fand die Generalversamm-
lung des Musikvereines im Musikheim 
statt. Unter den Ehrengästen konn-
ten wir Bürgermeister Harald Piritsch,      
Bezirksobmann des Blasmusikverban-
des Wels Franz Mallinger und Sr. Berna-
dette begrüßen. 
Der offizielle Teil unserer Generalver-
sammlung wurde vom Klarinetten-
Quartett (Alexandra Schedlberger, Rein-
hard Reiter, Theresa Schedlberger und 
Kurt Keferböck)  umrahmt.

Neben dem Tätigkeits- und Kassabe-
richt, den Berichten von Obmann Jürgen 
Hatheier, Kapellmeister David Hillinger 
und den Jugendreferentinnen Michaela 
Fosodeder und Theresa Schedlberger 

sowie den Ansprachen der Ehrengäste 
fanden auch Neuwahlen statt.

Michaela Fosodeder hat nach 17-jähri-
ger Tätigkeit ihre Funktion als Jugendre-
ferentin an Theresa Schedlberger über-
geben. Daniela Moser schied ebenfalls 
aus dem Vorstand aus.

An dieser Stelle möchten wir uns noch-
mal bei jenen Vorstandsmitgliedern die 
ihre Funktion bei der Generalversamm-
lung zurückgelegt haben, für die geleis-
tete Arbeit bedanken.
Jürgen Hatheier wurde in seiner Funkti-
on als Obmann des Musikvereines wie-
der gewählt. Neu in den Vorstand kam 
Teresa Rathner, sie hat die Funktion 
der Bekleidungsarchivarin von Daniela 
Moser übernommen. Der gesamte Vor-
stand wurde von den anwesenden Mit-
gliedern einstimmig gewählt.
 
Nach der Generalversammlung wurden 
die Musiker und alle anwesenden Gäste 
ins Gasthaus Grabner, Hofwirt, einge-
laden.

Weitere Fotos von den einzelnen Aktivi-
täten sind auf  unserer Homepage www.
mv-steinhaus.at zu finden. 

Du bist neugierig geworden und möch-
test mehr über unseren Verein wis-
sen, dann schau doch mal auf  unserer 
Homepage vorbei.
Spielst du ein Instrument und möchtest 
gemeinsam mit uns musizieren? Wir 
freuen uns über jedes neue Mitglied das 
unseren Verein unterstützt.
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Landjugend

Nachtrodeln
Im Februar fuhren wir gemeinsam mit 
der Landjugend Sipbachzell zum Nacht-
rodeln nach Schladming. Zuerst stärkten 
wir uns mit Ripperl und danach ging es 
mit der Gondel hinauf  auf  die Hoch-
wurzen. Bergab ging es mit der Rodel. 
Nach zwei Jahren Pause war es wieder 
ein sehr lustiger Abend.

Fullspeed
Das erste Festl in unserer Nähe fand 
Mitte März statt. Deshalb fuhren wir mit 
der Landjugend Sattledt nach Pfarrkir-
chen bei Bad Hall um für unsere high-
TECH noch Werbung zu machen.

highTECH
Endlich durften wir heuer unsere high-
TECH, bei Familie Leitenmair daheim, 
wieder abhalten. Nach so langer Pause 
war es gar nicht so einfach, wieder alles 
so hinzubekommen wie vorher. 
Da wir in der Zwischenzeit viele neue 
Gesichter dazu bekommen haben, die 
noch nie beim Festl dabei waren, halfen 
uns heuer noch einige Leute, die eigent-
lich schon aus der Landjugend ausge-
schieden sind. Somit waren wir beim 
Aufbauen sehr fleißig und konnten am 
26. März vielen Besuchern ein mega 
Ambiente bieten. Nochmal ein großes 
Dankeschön an unsere Mitglieder und 
allen, die beim Aufbauen, beim Festl 
selbst und beim Zusammenräumen so 
toll mitgearbeitet haben. Es ist immer 
wieder super zu sehen wie wir, zusam-
men als Landjugend, so eine Veranstal-
tung auf  die Beine stellen.

Müllsammeln
Auch wir haben uns wieder an der heu-
rigen Flursäuberungsaktion beteiligt. 
Mit ein paar Gruppen gingen wir eini-
ge Straßen ab und fanden leider wieder 
sehr viel Müll.



 25Mai/Juni 2022

Steinhauser Gemeindenachrichten Vereine

ÖVP-Frauen

Flurreinigung
Die ÖVP Frauen gingen auch auf  „Wan-
derschaft“ und sammelten gemeinsam 
mit ihren Kindern achtlos weggeworfe-
nen Müll in Steinhaus ein. Die Kinder 
waren mit Begeisterung im Einsatz und 
so wurden einige Säcke an Müll einge-
sammelt. Gerade die große Menge, vor 
allem an Getränkedosen, erstaunte die 
Kinder und es tauchte auch die Frage 
auf, wie lange es dauert bis eine Dose 
sich „auflöst“. Was wir wissen, sehr sehr 
dauert. 

FF Traunleiten

FF Traunleiten spendet für die Uk-
raine
Zu Beginn des Krieges in der Ukraine 
hat die Welser Künstlerin Hermi Kürner 
ihrer Freundin Alisa Smyrna Herberge 
geboten. Jetzt erreichte sie ein Hilferuf, 
der in ihre Heimat zurückgekehrten Uk-
rainerin: Es fehlt an Feuerwehr-Ausrüs-
tung. 

Kurzerhand rief  Frau Kürner die um-
liegenden Feuerwehren an bzw. startete 
online einen Aufruf. 

Wenig später gab es von der FF Sip-
bachzell perfekt verpackte und in drei 
Sprachen beschriftete Paletten mit Hel-
men, Einsatzbekleidung, Handschuhen, 
Erste-Hilfe-Koffer, Strahlrohren und 
vielem mehr. Auch die FF Traunlei-
ten spendete ausgediente Helme und 
Schutzbekleidung, die nun schon in der 
Ukraine bei Alisa Smyral (Ushgorod) 
angekommen sind und bereits nach 
Charkiv, Petetschyn und Tschernihiv 
weiterverteilt wurden.

Vollversammlung der FF Traunleiten
Am 31. März wurde im Gasthaus Hu-
dernwirt die 97. Vollversammlung der 
FF Traunleiten gemeinsam mit der FF 
Steinhaus abgehalten. Zahlreiche Ehren-
gäste konnten sich bei den interessanten 
Tätigkeitsberichten über die umfassen-
den Arbeiten der Wehren informieren.
Nach einer zweijährigen Pause konnten 
die Mitglieder Markus Breitwieser, To-
bias Mühlberger, Dominik Krug und 
Tobias Wiener bei der Jugendfeuerwehr 
Steinhaus-Traunleiten angelobt werden. 

Lukas Gubler, Michael Leitenmair,      
Michael Viereckl und Patrick Wiener 

wurden in den Aktivstand der FF Traun-
leiten angelobt. 

Diese relativ große Anzahl an Neuzu-
gängen für die Feuerwehr Traunleiten ist 
sehr erfreulich und zeigt, dass der Feuer-
wehrdienst nach wie vor für die Jugend 
attraktiv ist.

Stockschützenverein

Ortsmeistermeisterschaft
Am Sonntag, 13. März veranstaltete der 
Stockschützenverein die 29. Ortsmeis-
terschaft im Eisstockschießen. Diese 
wurde mit 14 Moarschaften auf  den 
Kunsteisbahnen im Gasthaus Übleis in 
Gunskirchen durchgeführt. 
Am Ende setzte sich nach einem span-
nenden Turnier, die von Moar Karl 
Wallner angeführte Moarschaft ALTE 
HUDERN (Herbert Rieger, Max Zie-
gelböck und Josef  Lichtenmair) mit 22 
Punkten (Quote 2,900) vor der punk-
tegleichen (Quote 1,500) Moarschaft 
TRAUNLEITEN II (Adolf  Hofer, Jo-
hann Kriener, Bernhard Schweitzer und 
Franz Neuböck) durch.
3. 3BHÖY (Buchhof) - 18. Punkte  

(1,689)
4. JUNGE HUDERN - 18. Punkte 

(1,593)
5. WIESNER 16 Punkte
6. TRAUNLEITEN I  - 12 Punkte 

(0,979)
7. Dorf  - 12 Punkte (0,825)
8. DITI & FRIENDS - 11 Punkte 

(0,863)
9. 3BHÖY III - 11 Punkte (0,854)
10. Stockschützen - 11 Punkte (0,755)
11. Stoahauser Stöbler - 11 Punkte 

(0,701)
12. Männerschreck - 9 Punkte
13. 3BHÖY (ÖKO Energie)- 6 Punkte
14. GH Hubauer - 5 Punkte 
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Bäuerinnen

Osterweg 
Auch heuer organisierte das Bäuerinnen-
team Steinhaus wieder einen Osterweg 
durch Steinhaus. Bei den sieben Statio-
nen gab es Gedanken und Anregungen 
rund um das Fest der Auferstehung und 
Hoffnung, Wissenswertes zum Thema 
Ei und Osterrezepte zum Mitnehmen. 
Neben Mal- und Bastelarbeiten konnten 
heuer erstmals regionale Weihkörbchen 
für den guten Zweck erworben werden. 
Der Erlös wird der integrativen Koope-
rationsklasse der Volksschule Sattledt 
gespendet. Somit nutzten wieder eini-
ge Familien den Karsamstag, um einen 
Spaziergang durch den Ort zu unterneh-
men und das Warten auf  den Osterha-
sen etwas zu verkürzen.

Werde zum Esserwisser!

Wird Laktose nur für die Unverträglich-
keit gebraucht oder hat sie noch einen 
anderen Sinn? Darf  ich angekeimte 
Erdäpfel noch essen? Wieviel Boden 
wird für ein Kilogramm Brot benötigt?   
Die Antworten auf  diese Fragen gibt es 
auf  der Webseite www.esserwissen.at. 
Die Esserwisser bereiten mit ihrer digi-
talen Plattform komplexes Wissen rund 
um die Themen der Landwirtschaft, der 
Ernährung und der Umwelt einfach und 
verständlich auf. Unter dem Motto „Ei-
ner kann nicht alles wissen!“ wird das 
Wissen von Bäuerinnen und Bauern, 
Seminarbäuerinnen und Ernährungs-
wissenschafterinnen gebündelt. In der 
Infothek stehen fertige Spiele, Unter-
richtsmaterialien und Infografiken zum 
kostenlosen Download zur Verfügung. 
Also reinklicken und zum Esserwisser 
werden!

Ortsbäuerin Karin Breitwieser und Bezirksbäuerin 
Margit Ziegelbäck sind begeistert von www.esserwis-
sen.at - denn wer von Ernährung spricht, sollte sich 
auch mit dem Essen auskennen!
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Seniorenring

Unser Ausflug am 10. März führte uns 
zur Firma Adler Moden nach Ansfel-
den. Es hört sich ganz simpel an, aber es 
war ein sehr abwechslungsreicher Tag.
Es gab eine interessante Modenschau 
und auch gleich die Möglichkeit Neues 
zu kaufen. Wir erhielten ein gutes Mit-
tagessen und dann kam das Highlight; 
eine Travestieshow mit Sascha. 

Nach dem parodistischen Programm 
mit viel Witz und Dynamik ging es am 
späteren Nachmittag wieder nach Hau-
se.

Bei einem Arbeitsseminar des OÖ Se-
niorenrings am Samstag, den 9. April in 
Ried im Innkreis war auch eine Abord-

nung vom Seniorenring Wels-Land-Süd 
vertreten.

Am 12. April nachmittags war ein 
Stammtisch im Gasthaus Köblinger in 
Eberstalzell angesagt. 

Hier wurden auch schon die ersten Os-
tereier verteilt. 

Es war ein gemütlicher, unbeschwerter  
Nachmittag mit vielen netten Gesprä-
chen und guter Stimmung. 

Gratulieren dürfen wir zum 80er Frau 
Paula Rührlinger und zum stolzen 90er 
Frau Erni Neumair.
Wir wünschen beiden noch viel schö-
ne Zeit, vor allem aber Gesundheit. 

Paula Rührlinger

Erni Neumair

Steinhauser Oldtimer-
freunde

Oldtimertreffen abgesagt
Das traditionelle Oldtimertreffen wel-
ches heuer geplant war, wird im nächs-
ten Jahr abgehalten. 
Nachdem für eine derartige Veranstal-
tung die Voraussetzungen bis vor kur-
zem noch nicht eindeutig vorgelegen 
sind (Corona-Maßnahmen) haben wir 
uns entschlossen erst im Jahr 2023 wie-
der voll durchzustarten.

Wir freuen uns alle auf  ein überragen-
des Treffen im Jahr 2023 ohne Ein-
schränkungen. 
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Theatergruppe

Theateraufführungen
Nach zwei Jahren Zwangspause darf  die 
Theatergruppe heuer wieder zu Auffüh-
rungen im Theaterstadl Steinhaus einla-
den. 
In Erinnerung an unseren langjährigen 
Obmann und Ehrenobmann Hermann 
Rührlinger wird bereits fleißig für das 
Stück „Der verkaufte Großvater“, eine 
bäuerliche Groteske in drei Akten von 
Anton Hamik, geprobt. Hermann Rühr-
linger wirkte als Darsteller und Sänger in 
über 30 Rollen bei unserer Laientheater-
gruppe mit. Bei ebenso vielen Produkti-
onen führte er Regie.

Zum Inhalt des Stückes:
Eigentlich will ihn jeder loswerden, den 
Großvater, bis der Großbauer Haslinger 
ein Angebot macht: er will den Großva-
ter kaufen. Grund dafür ist, dass er von 
den beiden Häusern erfahren hat, die 
dieser angeblich besitzt. Haslinger und 
seine Frau sehen sich bereits als Erben, 
aber sie haben nicht mit der Gerissen-
heit des Großvaters gerechnet.

Die Premiere ist am Freitag, 24. Juni um 
20:00 Uhr. 
Weitere Aufführungen finden an folgen-
den Tagen jeweils um 20:00 Uhr statt: 
25. Juni, 1. und 2. Juli sowie 8. und 9. Juli 
Am Samstag, 9. Juli wird es für Familien 
und Senioren eine Nachmittagsvorstel-
lung um 15:00 geben.

Kartenreservierungen sind ab 7. Juni 
unter 0670/3527538 - Familie Fink 
(Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr) 
möglich. 
Weitere Infos finden sie unter www.the-
atergruppe-steinhaus.at

Die Theatergruppe Steinhaus freut sich 
auf  euren zahlreichen Besuch im Thea-
terstadl!

Jägerschaft 

Nachwuchs in der Natur!
In den kommenden Monaten werden 
wieder Wildtiere draußen in der Natur 
das Licht der Welt erblicken. Deshalb 
bittet die oberösterreichische Jäger-
schaft alle Naturliebhaber um Mithil-
fe und Verständnis, damit die Tiere in 
Ruhe aufwachsen können. 
Man muss wissen, dass die meisten 
Jungtiere, wie etwa Rehkitze oder jun-
ge Feldhasen, es gewöhnt sind, von den 
Muttertieren über mehrere Stunden al-
leine gelassen zu werden. Es wäre also 
fatal, aus falsch verstandener Tierliebe 
die kleinen, putzig aussehenden Tier-
chen „retten“ zu wollen, denn jede Be-

rührung gibt dem Tier menschlichen 
Geruch, wodurch die Muttertiere die 
Jungen nicht mehr annehmen.  Der Tod 
wäre die Folge.
Ein Appell der Jägerschaft richtet sich 
auch an die Hundehalter,  ihre Vier-
beiner an die Leine zu nehmen. Selbst 
wohlerzogene Hunde vergessen ihre 
guten Manieren, wenn ihr Jagdinstinkt 
geweckt wird. Aufgeschreckte und ge-
hetzte Wildtiere laufen auf  Straßen und 
können Unfälle verursachen. Ein träch-
tiges Reh kann sogar im Schockzustand 
das Kitz verlieren auch dann, wenn es 
der Hund gar nicht erwischt.

Lassen wir daher bitte den Wildtieren 
ihre Ruhezonen und bleiben wir auf  den 
Wegen! Die Tiere und die Jägerschaft 
danken es Ihnen! 

______________________

Für den Inhalt der Berichte in den Kategori-
en „Kinder/Jugend“ und „Vereine“ sind die 
jeweiligen Funktionäre bzw. Vereine sowie 
Körperschaftenselbst verantwortlich. Sämtli-
che Fotos zu den Berichten wurden uns für die 
Veröffentlichung in der Gemeindezeitung zur 
Verfügung gestellt. 

Statistik Austria kündigt 
die Zeitverwendungser-
hebung (ZVE) an

Statistik Austria erstellt im öffentlichen 
Auftrag hochwertige Statistiken und 
Analysen, die ein umfassendes, objek-
tives Bild der österreichischen Gesell-
schaft und Wirtschaft zeichnen. Die Er-
gebnisse der Zeitverwendungserhebung 
(ZVE) liefern für Politik, Wissenschaft 
und Öffentlichkeit grundlegende Infor-
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mationen dazu, wieviel Zeit Menschen 
in Österreich mit Arbeit oder Schule, 
Sport, Freunde und Kultur verbringen. 
Wer übernimmt in Österreichs Haus-
halten die Kinderbetreuung, unbezahlte 
Pflegearbeit oder Haushaltstätigkeiten? 
Wie lange sind Menschen in Österreich 
jeden Tag unterwegs? Wie lange schla-
fen sie?

Die ZVE-Erhebung wurde zum letzten 
Mal im Jahr 2008/09 durchgeführt. Ein 
aktuelles Bild der Zeitverwendung ist 
daher längst überfällig und interessant.
Haushalte in ganz Österreich wurden 
zufällig aus dem Zentralen Melderegis-
ter ausgewählt und eingeladen. Auch 
Haushalte Ihrer Gemeinde könnten 
dabei sein! Wer Teil der Stichprobe ist, 
erhält einen Brief  mit der Post mit nä-
heren Informationen zur Teilnahme an 
der Zeitverwendungserhebung. Nach 
einem kurzen Fragebogen, führen die 
Mitglieder der ausgewählten Haushalte 
zwei Tage lang ein Tagebuch über ihre 
Aktivitäten. Dies geht ganz einfach mit 
der eigens dafür entwickelten ZVE-App 
oder mittels eines Papiertagebuchs. 

Damit wir korrekte Daten erhalten ist 
es von großer Bedeutung, dass alle Per-
sonen eines Haushalts (ab 10 Jahren) an 
der Erhebung mitmachen. 
Als Dankeschön erhalten die vollstän-
dig befragten Haushalte einen 35-Euro-
Einkaufsgutschein.

Die im Rahmen der ZVE-Erhebung ge-
sammelten Daten werden gemäß dem 
Bundesstatistikgesetz und dem Daten-
schutzgesetz streng vertraulich behan-
delt. Statistik Austria garantiert, dass die 
erhobenen Daten nur für statistische 
Zwecke verwendet und persönliche Da-
ten an keine andere Stelle weitergegeben 
werden. 
Im Voraus herzlichen Dank für Ihre 
Mitarbeit! Weitere Informationen zur 
ZVE erhalten Sie unter:
Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: +43 1 711 28-8338 (werktags Mo.-
Fr. 9:00-15:00 Uhr)
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statis-
tik.gv.at
Internet: www.statistik.at/zve 
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Entschleunigt 
Dich überall hin

Kaum fährst Du los, bist Du auch 
schon dort - ganz entspannt. 

Glücksgefühle ab dem 
ersten Meter.

Gemeinsam Zukunft gestalten
Die LEADER-Region Wels-Land ar-
beitet unter Einbindung der Bevölke-
rung die inhaltliche Ausrichtung für die 
kommenden Jahre. „In 5 Zukunftswerk-
stätten wurden die Weichen für die Zu-
kunft der Regionalentwicklung gestellt. 
Wir machen Betroffene zu Beteiligten 
und erarbeiteten gemeinsam mit den 
Teilnehmer:innen wohin sich die Regi-
on in den nächsten Jahren entwickeln 
soll, was die Menschen und unsere Mit-
gliedsgemeinden in Zukunft brauchen,“ 
informiert Obmann Bgm. Johann Knoll 
über den umfassenden Beteiligungspro-
zess. 

Die Ergebnisse fließen in die sogenann-
te LEADER Entwicklungsstrategie für 

den Zeitraum von 2023 bis 2027 ein. 
Die Strategie ist Voraussetzung dafür, 
dass der Region Wels wieder LEADER-
Fördergelder zugewiesen werden. 

„LEADER bringt Geld auf ’s Land. Ge-
meinden, Vereine und Privatpersonen 
können mit ihren Ideen dazu beitragen, 
dass mithilfe von LEADER-Fördergel-
der Projekte und Initiativen entstehen, 
von denen viele profitieren“, ist Ge-
schäftsführerin Magdalena Hellwagner 
überzeugt.

„Mit dieser Form der Zukunftsgestal-
tung war man in den letzten Jahren sehr 
erfolgreich. Die stolze Bilanz kann im 
neuen Druckwerk ‚LEADER - unsere 
Erfolgsgeschichte‘ nachgelesen wer-

Information der LEADER-Region Wels-Land
den.“, ergänzt Obmann Stellvertreter 
Bgm. Andreas Stockinger. Die Bücher 
sind im LEADER-Büro in Thalheim er-
hältlich und können unter office@lewel.
at bestellt werden.
Die Ergebnisse der Strategie wurden am 
26. April im Rahmen der Vollversamm-
lung im abz Lambach präsentiert und 
auf  den Gemeinde-Homepages veröf-
fentlicht.

Der engere Vorstandskreis mit dem 
Druckwerk ‚LEADER – unsere Er-
folgsgeschichte‘.

von links: GF Magdalena Hellwagner, Bgm. An-
dreas Stockinger, Sabine Lalik, KommR. Franz 
Ziegelbäck, Monika Rathmair, Bgm. Martina 
Schmuckermayer, Alfred Meisinger, Obmann Bgm. 
Johann Knoll
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SACHKUNDE-KURS für Hunde in 
Oberösterreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2022   17.00 -20:00 Uhr 
03.06.2022   17:00 -20:00 Uhr 

Vortragende: 
Tierärtzin Mag. Lisa Affenzeller 
Hundetrainer Andreas Leitner 

Anmeldung und Information unter  
0699/11515804 

bzw.        hundetrainingleitner 
oder 

hundetraining.leitner@gmx.at 
 

Teilnahme ohne Hund !! 
 
 

HUNDETRAINING 
LEITNER 

Ort: Online via Zoom 
Beide Termine müssen besucht werden 

 
Kosten: 75 Euro 

 

Die Ernährung nach TCM (Tradionelle Chinesische Medizin) 
stärkt dein Immunsystem und verhil dir zu mehr Wohlbefin-
den, Energie und Vitalität. Sie unterstützt dich bei der Linde-
rung gesundheitlicher Beschwerden und bei der Vorbeugung 
von Krankheiten. Dabei handelt es sich bei der Ernährung 
nach TCM nicht um eine exosche, asiasche Ernährungsweise 
– ganz im Gegenteil. Die Verwendung von regionalen, saisona-
len und heimischen Lebensmieln steht im Fokus.  

Wann:  Mo. 23. Mai 2022 um 19:00 Uhr 
        Wo:  Pfarrhof Steinhaus 

 Durchstarten mit der 5–Elemente-Ernährung

Referenn: Mag. Nicole Brummer 
Diplomierte Ernährungsberaterin nach TCM  

Unkostenbeitrag: 5,- € 

„In diesem Vortrag erfährst du mehr über die Grundlagen der Ernährung nach den 
5 Elementen, die Geschmacksrichtung von Lebensmieln und deren Wirkung auf 
deinen Körper. Außerdem erzähle ich dir, warum jeder Mensch etwas anderes 
braucht und wie du deine Gesundheit durch deine Ernährung fördern kannst.“ 

 
Auf euer Kommen freut sich das Team der 

Bäuerinnen Steinhaus 

Einladung  

Die AK hilft jungen Menschen in 
Oberösterreich, dass sie nicht ins 
Schleudern kommen: Für das ver-
pflichtende Fahrsicherheitstraining 
können junge AK-Mitglieder künftig 
einen Zuschuss in Höhe von 100 
Euro bei der Arbeiterkammer bean-
tragen.
Wer gerade seinen B-Führerschein ge-
macht hat, muss verpflichtend innerhalb 
von drei bis
neun Monaten nach bestandener Prü-
fung ein Fahrsicherheitstraining absol-
vieren. Dieses kostet bei ARBÖ und 
ÖAMTC jeweils rund 235 Euro. AK-
Mitglieder unter 26 Jahren können ab 1. 
April 2022 dafür einen einmaligen Zu-
schuss beantragen, den sie unter Vorlage 
der Rechnungen des Fahrsicherheitstrai-
nings und des Führerscheins sowie des 
Zertifikats für das Fahrsicherheitstrai-
ning auf  der Homepage ooe.arbeiter-
kammer.at beantragen können. 

Weitere Voraussetzungen sind: die AK-
Mitgliedschaft zum Zeitpunkt des Trai-
nings, die Antragstellung innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Fahrsicher-
heitstraining, das bei einem österreichi-

Neues AK-Angebot für junge Mitglieder:  
100 Euro Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining

fragdieak.at

Hier scannen!

100 Euro für deine Fahrsicherheit 

Mit der AK
kommst du nicht
ins Schleudern

AK_FDAK_Inserat_Fahrsicherheit_A5_quer.indd   1 23.03.22   10:12

schen Anbieter absolviert werden muss, 
sowie eine österreichische Kontoverbin-
dung. 
Alle Infos dazu und auch die Anmel-
dung unter: QR-Code.



Kunsthandwerksmarkt 
am Trachtensonntag

22. Mai 2022
Vor der VOLKSSCHULE

STEINHAUS

9:00 bis 
13:00 Uhr

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Turnsaal statt.

Goldhauben - und
Kopftuchgruppe 

Steinhaus

S A V E  Y O U R  P L A C E :
Christina Piritsch

office@blisschicks.at

+ 43 699 127 630 12 

Mehr Info: www.blisschicks.at

* F ü r  a l l e  L e v e l s  g e e i g n e t
B i t t e  G y m n a s t i k m a t t e  m i t b r i n g e n

N u r  b e i  S c h ö n w e t t e r
 

3 2 , 0 0  €  i n k l .  S p o r t e i n h e i t  &   
g e s u n d e m  B r u n c h  u . a .  m i t  B i r c h e r

M ü s l i ,  S m o o t h i e - B o w l ,  V o l l k o r n g e b ä c k ,
A u f s t r i c h e  &  D i p s ,  W r a p s ,

B a n a n e n b r o t ,  s e l b s t g e m a c h t e m  A p f e l -
K a r o t t e n  S a f t ,  K a f f e e ,  T e e  &  P r o s e c c o

sport, brunch, good vibes & music

0 9 : 0 0 - 1 0 : 0 0  U H R
Morning Workout mit marylou_24fit

Starte energiegeladen und voller
Power in deinen Morgen* 

A B  1 0 : 1 5  U H R
Gesunder Brunch von Blisschicks,
in gemütlicher Runde zu chilligen
DJ Beats & einem Glas Prosecco

T E R M I N
Sa, 07. Mai 2022

T R E F F P U N K T
@Pfennigmayrstraße 18

4641 Steinhaus

SPRUNCH

p 

Die Feuerwehr Steinhaus lädt ein zum 

Frühschoppen mit Kinderlauf 

Wann:   Sonntag, 19.Juni 2022 

    Ab 10:00 Uhr 

Wo:  Feuerwehrhaus Steinhaus 
    Hauptstraße 27, 4641 Steinhaus 

www.feuerwehr-steinhaus.at 

      Kinderlauf mit Siegerehrung 

      Schätzspiel, Hüpfburg 

 

    
Auf euer Kommen freut sich  

Die Feuerwehr Steinhaus 
 


